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Lfd. 
Nr. 
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Zu 1. 
Kenntnisnahme. Die Frage einer möglichen Belastungszunahme 
(z.B. durch Außenlärm und Gerüche, verursacht durch Menschen) 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Zu 2.  
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet. 
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen.  
Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
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Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 
 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
 
Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim. Die Gutachten wurden von Seiten der 
Stadtverwaltung sorgfältig geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  
 
 

 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Zu 3.  
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
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Zu 4. Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. Dieser 
Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan bzw. die 
mögliche Bebauung als auch die allgemeine Verkehrszunahme 
künftig deutlich unterschritten. Öffentliche Verkehrsflächen sind 
Bestandteile einer ganzen Reihe unterschiedlichster öffentlicher 
Infrastruktureinrichtungen und dienen der Allgemeinheit sowie allen 
angrenzenden Grundstücken. Es ist unstrittig, dass durch den 
Bebauungsplan bzw. durch die Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum der Parkdruck in den umliegenden öffentlichen 
Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor diesem Hintergrund sollen 
östlich des Baugebiets zusätzliche öffentliche Parkplätze 
geschaffen werden. Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen 
Stellplätze in Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise 
können aber auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn 
sie in ein Hauptgebäude integriert sind. Mit dieser Festsetzung 
sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als auch die umliegenden 
Anwohner bestmöglich von direktem zusätzlichem Lärm und 
Abgasen entlastet werden und oberirdische private Freiflächen 
erhalten bleiben. Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 
1990er Jahre in Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften 
aufgrund des zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche). Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt 
Kornwestheim auch im vorliegenden Fall ausreichend und 
zweckmäßig. 
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Zu 5.  
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N).  
 
Zu 6. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden. 
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet. 
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend.  
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Zu 7.  
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
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Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Das Bürgerbüro Bauen der Stadtverwaltung Kornwestheim ist 
hierfür die erste Anlaufstelle. Dieses koordiniert zudem Gespräche 
mit den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern des 
Fachbereichs Planen und Bauen sowie Verhandlungen mit 
anderen Stellen innerhalb der Verwaltung und/oder mit externen 
Fachbehörden, Bauträgern und Planern. 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
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Die Frage der „Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen“ 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor 
diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.   
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
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auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind. Mit dieser Festsetzung sollen sowohl 
die zukünftigen Bewohner als auch die umliegenden Anwohner 
bestmöglich von direktem zusätzlichem Lärm und Abgasen 
entlastet werden und oberirdische private Freiflächen erhalten 
bleiben.  
 
Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim. Die Gutachten wurden von Seiten der 
Stadtverwaltung sorgfältig geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  
 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - bewegen sich im 
gesetzlich zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
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Zu 1.  
 
Kenntnisnahme. 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. Dieser 
Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan bzw. die 
mögliche Bebauung als auch die allgemeine Verkehrszunahme 
künftig deutlich unterschritten. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor 
diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben. 
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Zu 2.  

Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen.  
Die aus den Untersuchungen resultierenden Planungs-
empfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung 
von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Zu 3.  
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und auch der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
 
Zu 4.  
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die 
Baugrundstücke angrenzenden Grundstückseigentümer werden 
an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt. Eingriffe in 
das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.  
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten.  
Um auch bei außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu 
begrenzen, ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich 
unverzichtbar.  
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Zu 5. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind. Mit dieser Festsetzung sollen sowohl 
die zukünftigen Bewohner als auch die umliegenden Anwohner 
bestmöglich von direktem zusätzlichem Lärm und Abgasen 
entlastet werden und oberirdische private Freiflächen erhalten 
bleiben. 
Die Fragen der Müllentsorgung und des Anlieferverkehrs sind nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Hinweis der Verwaltung: keine Ziff. 6 in der Stellungnahme Nr. 3 
 
Zu 7. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Zu 8. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
 
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Das Thema „Kanalbau“ ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, da es sich um eine separate 
Infrastrukturmaßnahme der Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim handelt.  
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet. Bei 
Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Zu Frischluftschneise: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) wurden lokalklimatische Untersuchungen (in 
den Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen. Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst. Vor 
diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - beinhaltet 
der Bebauungsplan diverse Festsetzungen. 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
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zur Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit 
der Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor 
diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
 
Themen wie „Paketdienste und Zulieferer“ sind nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens.  
Die Standorte für Müllbehälter sind im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.   
 
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die Baugrundstücke 
angrenzenden Grundstückseigentümer werden an diesem im 
Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro  
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten  
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N).  
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Kenntnisnahme. 

 

Zu Verkehr: 

Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim.  
Die Gutachten wurden von der Stadtverwaltung sorgfältig geprüft.  
Von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden zu den erarbeiteten 
Fachgutachten keine Beanstandungen vorgebracht.  
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden.  
Hauptfunktion von Wohnstraßen ist die Erschließung mit den 
Nutzungsansprüchen Aufenthalt und Parken. Für Wohnstraßen 
wird nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h 
als verträglich eingestuft. Dieses entspricht in Wohnstraßen einer 
werktäglichen Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. 
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
Die im Vergleich zu den landesrechtlichen Vorschriften (1 Stellplatz 
pro Wohneinheit) erhöhte Stellplatzverpflichtung (1 Stellplatz pro 
Wohneinheit bis 80 m² und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit 
mehr als 80 m² Wohnfläche) ist aus Sicht der Stadt Kornwestheim 
auch im vorliegenden Fall ausreichend und zweckmäßig.  



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Zu Persönliche Betroffenheit: 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor 
diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
  
Zu Klima / Ökologie und Frischluftschneise: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
  
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen. 
Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen  
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst. 
 
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen,  zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Zu Boden / Wasser: 

Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt. 
 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Zu 1. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 

Nummern 15, 19 und 24. 

Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
  
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen. 
Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Zu 2. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. 
 Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
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Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im 
Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im 
Wiesengrund“ in Kraft tritt, werden sämtliche, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis dato 
bestehende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften und 
Baulinienpläne aufgehoben.  
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Die Zulässigkeit von Vorhaben in den an das Plangebiet 
angrenzenden Bereichen richtet sich nach den dort geltenden 
Bebauungsplänen oder nach § 34 BauGB.  
Eine Wechselwirkung zwischen den Festsetzungen des 
Bebauungsplans und den Erweiterungsoptionen auf den 
umliegenden Privatgrundstücken besteht nicht.  
Der Bebauungsplan trifft keine Aussagen bzw. beinhaltet keine 
Festsetzungen zur geplanten Anzahl und Art von Wohnungen.  

Zu Gebäudehöhen / Beschattung: 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
Wesentliche Einschränkungen in Bezug auf die Besonnung sind 
aus Sicht der Verwaltung nicht zu erwarten. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
Die Entscheidung des Gemeinderats, in weiten Teilen des 
Plangebiets nur begrünte Flachdächer zuzulassen, soll zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und auch zur Durchgrünung des Baugebiets 
beitragen.  
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Zu Baugrenzen / Abstände: 
Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, wird auf 
eine Festsetzung von Baugrenzen, die auch die absolute bzw. 
exakte Lage etwaiger Gebäudeteile wie z.B. Balkone oder 
Terrassen - entsprechend der städtebaulichen Konzeption - 
darstellen, verzichtet.  
Die Flächen für Tiefgaragen werden im Bebauungsplan bewusst 
nicht festgesetzt, da erfahrungsgemäß die Größe und Lage der 
Tiefgaragen erst im Zuge der Objektplanung bestimmt werden 
kann.  
 
Ein Grundstückseigentümer kann in Baden-Württemberg sein 
Grundstück im Ortskern einzäunen, ist aber nicht dazu verpflichtet 
bzw. kann nicht dazu verpflichtet werden.  
Der Bebauungsplan enthält jedoch Anforderungen an die 
Gestaltung der Einfriedungen. 
 
Zu Schutz der Anlieger: 
Die Frage einer etwaigen Überwachungspflicht ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
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Zu Frischluft/Frischluftschneise: 

Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Frage der Heizungen ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen.  
Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Zu Erweiterungsoptionen: 
Die Zulässigkeit von Vorhaben in den an das Plangebiet 
angrenzenden Bereichen richtet sich nach den dort geltenden 
Bebauungsplänen oder nach § 34 BauGB. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und 
anzuwendender sonstiger Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
 
Eine Wechselwirkung zwischen den Festsetzungen des 
Bebauungsplans und den Erweiterungsoptionen auf den 
umliegenden Privatgrundstücken besteht nicht.  
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Zu Gründung: 

Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. 
 Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
 

Zu Verkehr: 

Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
 
Die Frage illegal im Straßenraum abgestellter Fahrzeuge ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
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Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Für den gesamten Bereich, in dem die zusätzlichen öffentlichen 
Stellplätze geplant sind, besteht kein Bauverbot. 
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind. Mit dieser Festsetzung sollen sowohl 
die zukünftigen Bewohner als auch die umliegenden Anwohner 
bestmöglich von direktem zusätzlichem Lärm und Abgasen 
entlastet werden und oberirdische private Freiflächen erhalten 
bleiben.  
Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 1990er Jahre in 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften aufgrund des 
zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche). Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt 
Kornwestheim auch im vorliegenden Fall ausreichend und 
zweckmäßig.  
 
Die Notwendigkeit der Einführung von Einbahnstraßen zum 
jetzigen Zeitpunkt besteht nicht und ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
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Themen wie „Geschwindigkeitsüberschreitungen“, „verirrte LKWs“ 

und „Verkehrssicherheit“ in den an das Plangebiet angrenzenden 

Bereichen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

 

 

Der - falls erforderliche - Nachweis solcher Anlagen wird 

regelmäßig im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren erbracht. 

Die Standorte werden mit der Stadt Kornwestheim abgestimmt.  

 
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
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Zu Ursprünglicher Zustand 

Das Thema „Kanalbau“ ist nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens, da es sich um eine separate Infrastrukturmaßnahme 
der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim handelt.  
Nach Abschluss der Arbeiten werden - wo sinnvoll und notwendig 
- Ersatzpflanzungen vorgenommen. 
 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im 
Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im 
Wiesengrund“ in Kraft tritt, werden sämtliche, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis dato 
bestehende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften und 
Baulinienpläne aufgehoben (somit auch die bestehenden 
Bauverbote nördlich des städtischen Bachgrundstücks). 

 

 

 
Kenntnisnahme. 
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Zu 1. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
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Zu 2.  
Das Thema „Kanalbau“ ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, da es sich um eine separate 
Infrastrukturmaßnahme der Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim handelt. 
 
Die Frage der Grundstücksentwässerung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Zu 2. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
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Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 
 

Zu 3. 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen und der 
Bauweise bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
 
 
 
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Zu 4. und 5. 

Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
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Das Thema „Kanalsanierung“ ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, da es sich um eine separate 
Infrastrukturmaßnahme der Stadtwerke Ludwigsburg-
Kornwestheim handelt.  
 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  
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Die Frage eines erhöhten Verkehrsaufkommens während der 
Bauphase ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.   
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben. 
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Zu Frischluftzufuhr: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
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Kenntnisnahme. 
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Zu 1. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 
 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 
Die Durchführung einer Umweltprüfung ist im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB nicht erforderlich.  
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Zu 2. 

Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.  
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben. 
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Zu 3.  
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. Dieser 
Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan bzw. die 
mögliche Bebauung als auch die allgemeine Verkehrszunahme 
künftig deutlich unterschritten. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.   
 
Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 1990er Jahre in 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften aufgrund des 
zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche). Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt 
Kornwestheim auch im vorliegenden Fall ausreichend und 
zweckmäßig.  
 
Die genaue Lage einer etwaigen Tiefgarage kann erst im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens ermittelt werden. Der 
Bebauungsplan lässt diese nur allgemein zu. 
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Zu 4. 

Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
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Zu 5. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Zu 6. 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) 
Erschütterungsmessungen, um die Angrenzer zu schützen.  

  
Zu 7. 
Die angesprochenen Abrissarbeiten sind nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
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Zu 8. 

 
Die Frage der Baugrundbeschaffenheit ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   

 

 
 
 
 
Zu 9. 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Zu 1. 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
 
Zu 2. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und private 
oberirdische Freiflächen erhalten bleiben.  
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Zu 3. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
 
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Zu 4. 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
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Kenntnisnahme. 

 
Zu. 1 
Die Frage der Grundstücksentwässerung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern des Baugenehmigungs-
verfahrens. Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
 
Zu. 2 
Die Frage etwaiger Schäden während der Baumaßnahme ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
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Zu 3. 
Aus Sicht der Stadt Kornwestheim ist von keiner unzumutbaren 
Lärmbelästigung durch die geplante Stellplatzfläche auszugehen. 
 
Zu 4. 
Eine Beeinträchtigung durch das rund 50 m vom Gebäude 
Mühlhäuser Str. 25  entfernte nächstgelegene Baufenster im 
allgemeinen Wohngebiet (Gebäude) ist nicht zu erkennen.  
 
Zu 5. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. Die 
Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen der 
Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Zu 6. 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Die durch einen Bebauungsplan - der 
als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet 
festsetzt und sich in ein überwiegend wohnbaulich genutztes 
Gebiet einfügt - ausgelösten Verkehrswertverluste von 
Grundstücken außerhalb des Plangebiets sind grundsätzlich nicht 
abwägungsrelevant und können somit unberücksichtigt bleiben 
(siehe auch VGH Kassel, Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 
914/13.N). 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Zu 1. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) wurden lokalklimatische Untersuchungen (in 
den Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  Die aus der 
Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen zur 
Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von Auswirkungen 
umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur Optimierung der 
Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Zu 2. Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die 
Baugrundstücke angrenzenden Grundstückseigentümer werden 
an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt. Eingriffe in 
das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die 
das Landratsamt Ludwigsburg als untere Wasserbehörde erteilt.  
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Zu 3. 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
 
Der Bebauungsplan enthält diverse Festsetzungen zur Drosselung 
des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der Verdunstung und 
zur Minimierung der Oberflächenversiegelung. 
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Zu 4. 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
 
Zu 5. Und 6. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
Das Plangebiet befindet sich innerhalb einer Tempo-30-Zone. Der 
Fahrradverkehr kann somit – wie schon im Bestand – auch 
zukünftig über die Mühlhäuser Straße oder die Straße „Im 
Wiesengrund“ gelenkt werden. 
 
Zu 7. 
Die Gestaltungssatzung „Alter Ortskern“ gilt nach wie vor. Sofern 
der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich 
südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“ in 
Kraft tritt, wird diese für dessen räumlichen Geltungsbereich 
aufgehoben.  
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Zu 8. 
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Zu 9. 
Ein Ausgleich ist im vorliegenden Fall nicht notwendig, da der 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß 13a BauGB 
aufgestellt wird.  
Siehe hierzu auch die Stellungnahme zu 1. 
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Zu 10. 
Die Frage des Anlieferverkehrs und der Müllentsorgung ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. 
  
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt 
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Kenntnisnahme.  
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Zu 1.1 

Kenntnisnahme. 

Die von Seiten der Verwaltung getroffene Aussage wurde aus den 

zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen abgeleitet 

und mit der Ergänzung der lokalklimatischen Untersuchung  vom 

14.11.2019 fachgutachtlich bestätigt. 
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Zu 1.2 

Das Plangebiet wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 

Wohnbaufläche (W) dargestellt.  

Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 

Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-

empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung.  

Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 

Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 

lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 

06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  

Der Bebauungsplanentwurf wurde fachgutachtlich untersucht und 

bewertet. 

Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 

im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 

unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 

Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 

Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 

ausgeschlossen.  

Die aus den Untersuchungen resultierenden 

Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 

Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 

Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
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Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 

beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 

Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 

Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 

Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 

Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets.  

Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 

FNP entwickelt.  
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Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 

03.02.2020, welche dem Entwurfsbeschluss vom 11.02.2020 

zugrunde lag, enthielt unter der Ziff. Nr. 3 (mit Verweis auf die Ziff. 

Nr. 7) bereits einen Hinweis auf die genannte Signatur:  

 

Die Begründung zum Bebauungsplan in der Fassung vom 

07.09.2020 wurde - auch zu diesem Thema - ergänzt.  

 
 
Zu 1.3 
Die erforderlichen Voraussetzungen für ein beschleunigtes 
Verfahren nach § 13a BauGB sind gegeben, da es sich um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung bzw. der Nachverdichtung 
handelt, der eine zulässige Grundfläche von insgesamt weniger als 
20.000 m² festgesetzt. 
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung gem. § 2 
Abs. 4 BauGB abgesehen. 
Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht 
unterliegen.  
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Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in  § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) bestehen nicht.  
Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind 
bestehen ebenfalls nicht. 
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Zu 1.4 

Eine Befangenheit bestimmter Gemeinderäte bestand nicht. Dies 
wurde in Abstimmung mit der Höheren Verwaltungsbehörde (RP 
Stuttgart) geprüft.  

Frau Oberbürgermeistern Keck hat dies in der öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt und Technik am 11.02.20 auch 
bereits mündlich mitgeteilt. 
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Zu 2. und 2.1 

Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 
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Zu 2.2 

Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
 
Wie in der lokalklimatischen Untersuchung vom 6. September 2018 
sowie der ergänzenden Untersuchung vom 14. November 2019 
dargestellt, beschränken sich die Auswirkungen der geplanten 
Bebauung im Plangebiet "Im Bereich südlich der Mühlhäuser 
Straße und nördlich Im Wiesengrund" im Wesentlichen auf das 
Plangebiet selbst sowie seine unmittelbare Umgebung. Dies geht 
aus der Zusammenfassung in Kap. 5 sowie den Abbildungen im 
Anhang eindeutig hervor. 
 
Eine umfassende modelltechnische Untersuchung der 
lokalklimatischen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Gesamtstadt war somit nicht angezeigt. 
 
Soweit im Ergänzungsgutachten vom 14. November 2019 auch auf 
die Gesamtstadt Bezug genommen wird, geschieht dies auf 
Grundlage der Feststellung, dass sich die lokalklimatischen 
Auswirkungen auf das Plangebiet und seine unmittelbare 
Umgebung beschränken. 
 
Der Flächennutzungsplan oder der Landschafts- und Umweltplan 
treffen keine Aussagen zu den Auswirkungen einer Bebauung des 
vorliegend betrachteten Plangebietes. 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Wie verschiedentlich dargelegt, wird das Vorhandensein einer 
westlichen Strömung (ob durch übergeordnete Wetterlagen oder 
durch Kaltluftabflüsse induziert) im Bereich des Plangebietes vom 
Klimagutachter nicht bestritten. Vielmehr entspricht diese auch den 
Grundansätzen des Klimagutachtens.  
Die vorhandene Strömung aus West (siehe synthetische 
Windrosen der LUBW sowie Klimaatlas Region Stuttgart; Kap. 4 
der Untersuchung) war die Grundlage für die Wahl der 
Windrichtungen (260° = ca. West) in der vertiefenden Betrachtung 
anhand des verwendeten Stadtklimamodells. Der Kaltluftstrom 
verläuft jedoch – aufgrund der weitgehend geschlossenen 
Bebauung entlang des dort eingedolten Gumpenbachs westlich 
und östlich des Baugebiets nicht als flacher bodennaher 
Kaltluftstrom in einem durchgängig unbebauten Tal, sondern im 
Wesentlichen als abgehobener Kaltluftstrom überwiegend oberhalb 
des Bebauungsniveaus. 
 
Aus der Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ 
des FNP 2030 ist nicht zwingend das Vorhandensein einer 
bodennah (<2 m über dem Erdboden) verlaufenden bzw. 
wirksamen Frischluftschneise abzuleiten, zumal die Signatur, aus 
Richtung West betrachtet, weitgehend durch dicht bebautes 
innerstädtisches Gebiet verläuft. Dass es eine gerichtete Strömung 
oberhalb des Bebauungsniveaus gibt, wird nicht bestritten und hat 
über die Modellierungen Eingang in die Untersuchung sowie die 
Ergänzung der Untersuchung gefunden.  
 
Die Untersuchung führt hierzu z.B. auf S. 13 aus: 
Zur Bewertung der Durchlüftungsverhältnisse wurden 2 Anström-
richtungen, 160° (Südsüdost) sowie 260° (West), entsprechend der 
wesentlichen Anströmrichtungen nach der Windrose, gewählt. 
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Es besteht kein Widerspruch zu den dargestellten Signaturen des 
FNP 2030 der Stadt Kornwestheim. Die Signatur „Freihalten 
ökologisch bedeutsamer Schneisen“ belegt nicht das 
Vorhandensein einer bodennahen bzw. bodennah wirksamen 
Frischluftschneise. Die dargestellten Signaturen haben keinen 
Einfluss auf die Bewertung der Planung in der lokalklimatischen 
Untersuchung sowie der Ergänzung. 
 
Laut dem „Lexikon der Geowissenschaften“ kann eine 
Frischluftschneise wie folgt definiert werden: 
Frischluftschneise, zusammenhängendes, hindernisfreies Gebiet 
vom Umland bis ins Stadtgebiet, in dem Frischluft verfrachtet 
werden kann. Die Frischluftschneise muss möglichst weit weg von 
Straßen und Industriegebieten verlaufen, damit die Luft auf ihrem 
Weg in die Innenstadt sich nicht mit Schadstoffen anreichert. 
Nach Mosimann et al. (1999) können folgende 
Mindestanforderungen an (stadtklimarelevante) Luftleitbahnen 
gelten: 
Lineare Ausrichtung auf den Wirkungsraum 
Generell geringe Oberflächenrauigkeit 
Keine Austauschhindernisse 
Mindestbreite 50 m, optimal > 300 m 
Bei dem Plangebiet handelt es sich demnach weder um eine 
Frischluftschneise noch um eine (stadtklimarelevante) Luftleitbahn. 
Unabhängig von dieser formalen Einordnung wurde ein 
entsprechender Kaltluftstrom als ein im Wesentlichen angehobener 
Kaltluftstrom überwiegend oberhalb des Bebauungsniveaus bei 
den Strömungsfeldberechnungen berücksichtigt. 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Wie verschiedentlich dargelegt, wird das Vorhandensein einer 
westlichen Strömung (ob durch übergeordnete Wetterlagen oder 
durch Kaltluftabflüsse induziert) im Bereich des Plangebietes nicht 
bestritten. Die vorhandene Strömung aus West war die Grundlage 
für die Wahl der Windrichtungen (z.B. 260° = ca. West) in der 
lokalklimatischen Untersuchung anhand des verwendeten 
Stadtklimamodells. Die Strömung verläuft jedoch nicht 
schwerpunktmäßig durch die Bebauung, sondern im Wesentlichen 
oberhalb des Bebauungsniveaus. 
 
Die Untersuchung führt hierzu z.B. auf S. 13 aus: 
Zur Bewertung der Durchlüftungsverhältnisse wurden 2 Anström-
richtungen, 160° (Südsüdost) sowie 260° (West), entsprechend der 
wesentlichen Anströmrichtungen nach der Windrose, gewählt. 
Insofern wurden die anhand von übergeordneten Untersuchungen 
zu den klimatischen Verhältnissen (Klimaatlas Region Stuttgart 
sowie synthetische Windrosen der LUBW) ableitbaren klimatischen 
Verhältnisse sachgerecht interpretiert und durch die 
lokalklimatische Untersuchung anhand von Modellierungen auf die 
Maßstabsebene des Bebauungsplanes übertragen. 
Die synthetischen Windrosen wurden von der LUBW 
modelltechnisch in einem Raster von 500 m x 500 m erstellt und 
sind im Zentrum einer jeden Rasterfläche dargestellt. Demnach 
gelten die in der Windrose dargestellten Verhältnisse für die 
gesamte Rasterfläche, welche auch das Plangebiet umfasst. 
Die in der lokalklimatischen Untersuchung dargestellte Windrose 
kann als repräsentativ für das Plangebiet und seine Umgebung 
gelten. Die benachbarten Windrosen zeigen keine grundsätzlich 
anderen Strukturen. Die in der Windrose dargestellten 
Windrichtungsverteilungen sind typisch für Hochflächen entlang 
des Neckartales, so dass sich auch durch mehrjährige Messungen 
keine grundsätzlich abweichenden Windrichtungsverteilungen 
ergeben würden. 
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Die Begriffe „Wind“ und „Strömung“ werden synonym verwendet 
und bezeichnen generell eine gerichtete Luftbewegung. 
 
 
 
 
 

 
Wie oben dargestellt, umfasst das rote Rechteck die Rasterfläche 
für die die Windrose, welche im Zentrum der Rasterfläche 
dargestellt ist, die gemäß LUBW als repräsentativ gelten kann. 
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Entgegen der Vermutung des Einwenders beschreiben die 
konzentrischen Kreise die 10 % bzw. 20 % Anteilsbereiche der 
Anströmhäufigkeit im jeweiligen 30°-Anströmsektor. Winde aus 
West und Südost überschreiten z.B. den 10 % Kreis (innerer Kreis) 
am weitesten. Dementsprechend wurden diese beiden Richtungen 
im Modell in der lokalklimatischen Untersuchung sachgerecht als 
Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen gewählt.  
 
Entgegen der Vermutung des Einwenders stellen die 
konzentrischen Kreise nicht die abnehmende Relevanz der 
dargestellten Windrichtungsverteilung als Verhältnis des Abstands 
zum Mittelpunkt der Windrose dar.  
 
Die benachbarten Windrosen zeigen kein grundsätzlich anderes 
Muster bzgl. Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung. 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet als 
Detailuntersuchung unter Nutzung von aus übergeordneten 
Informationsquellen zum Thema (lokal-)Klima abgeleiteten 
Erkenntnisse (Klimaatlas Region Stuttgart, Windrosen der LUBW) 
eine taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.  
Im Bereich des Plangebietes sind 2 Tiefgaragenausfahrten geplant. 
Eine befindet sich im östlichen Teil des Plangebietes und bietet 
Zugang zu den Gebäuden dort. Die andere Zufahrt bietet Zugang 
zu den Gebäuden im westlichen Teil des Plangebietes. Beide 
führen auf die Mühlhäuserstraße. Im Übrigen bleiben die Aussagen 
des Gutachtens davon unberührt. 
Die Beschreibungen zu den einzelnen Signaturen des 
Klimaatlasses sind grundsätzlich richtig. In Gebieten mit derartigen 
Signaturen sind generell Detailuntersuchungen zu geplanten 
Maßnahmen angezeigt. Diese Detailuntersuchungen (auf der 
Maßstabsebene der einzelnen Maßnahme) sollen dann die 
lokalklimatische Relevanz vertieft anhand einer detailierten 
Aufnahme der Planung und der Umgebungsverhältnisse prüfen.  
Dies hat im Verfahren mit der Erstellung einer lokalklimatischen 
Untersuchung stattgefunden mit dem Ergebnis, dass sich die 
Auswirkungen auf das Plangebiet und seine nähere Umgebung 
beschränken und sich keine erheblich nachteiligen 
lokalklimatischen Auswirkungen auf die Durchlüftung ergeben. 
Trotz vorhandener Tiefenline des Gumpenbaches beeinflusst die 
geplante Bebauung die oberhalb des Bebauungsniveaus 
verlaufende weitgehend abgehobene Strömung nicht wesentlich. 
Dies wurde durch die vorgelegten lokalklimatischen 
Untersuchungen belegt.  
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren. 
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Die vorgebrachten Aussagen bzw. Zitate aus dem Klimaatlas 
Region Stuttgart sind allesamt für die Maßstabsebene des 
Klimaatlas Region Stuttgart zutreffend und waren ein Grund dafür, 
diese Aspekte im Rahmen der Bebauungsplanung vertieft zu 
prüfen. Die Detailuntersuchung ergab, dass das 0,01 km² große 
Plangebiet, welches in weitem Umkreis von z.T. dichter Bebauung 
umschlossen ist, keine wesentlich lokalklimatische Funktion für die 
Frischluftversorgung größerer Siedlungsbereiche besitzt.  
Gleichwohl wurde im Zuge der Planungsoptimierung eine West-Ost 
verlaufende Gebäudeflucht eingeplant, um eine längere 
zusammenhängende hindernisfreie Fläche zu erhalten.   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Beschreibungen zu den einzelnen Signaturen des 
Klimaatlasses sind grundsätzlich richtig. In Gebieten mit derartigen 
Signaturen sind generell Detailuntersuchungen zu geplanten 
Maßnahmen auf der Maßstabsebene einzelner Bebauungspläne 
angezeigt. Diese Detailuntersuchungen sollen dann die 
lokalklimatische Relevanz beleuchten.  
Dies hat im Verfahren mit der Erstellung einer lokalklimatischen 
Untersuchung stattgefunden mit dem Ergebnis, dass sich die 
Auswirkungen auf das Plangebiet unerheblich sind und sich auf 
seine unmittelbare nähere Umgebung beschränken. Es ergeben 
sich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen der vorliegend 
geplanten Bebauung auf die Durchlüftung (siehe Lokalklimatische 
Untersuchung S. 17/18 sowie Ergänzung S. 10/11). 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Wie verschiedentlich dargelegt, wird das Vorhandensein einer 
westlichen Strömung (ob durch übergeordnete Wetterlagen oder 
durch Kaltluftabflüsse induziert) im Bereich des Plangebietes nicht 
bestritten. Die vorhandene Strömung aus West war die Grundlage 
für die Wahl der Windrichtungen (260° = ca. West) in der 
vertiefenden Betrachtung anhand des verwendeten 
Stadtklimamodells und wurde somit sachgerecht berücksichtigt. 
Die Strömung verläuft jedoch nicht schwerpunktmäßig durch die 
Bebauung, sondern im Wesentlichen oberhalb des 
Bebauungsniveaus. Im FNP bzw. LUP ist die weder die vertikale 
Struktur der Strömung noch der Einfluss dichter städtischer 
Bebauung auf diese thematisiert oder dargestellt. Die Signatur ist 
lediglich entlang einer Tiefenlinie dargestellt, welches westlich von 
Kornwestheim ihren Ursprung hat. 
Generell lassen sich die regionalen oder lokalen, übergeordneten 
Strömungsverhältnisse am besten über flächendeckend 
berechnete Windrosen oder spezielle Kartenwerke - wie mit der 
Nutzung der Windrosen der LUBW oder des Klimaatlas des 
Verbandes Region Stuttgart sachgerecht in der lokalklimatischen 
Untersuchung geschehen – ableiten. 
 
Die Darstellungen im FNP oder LUP stehen der sachgerechten 
Vorgehensweise der lokalklimatischen Untersuchung nicht 
entgegen. 
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Die größere Mächtigkeit der Kaltluftschicht im Ostteil der 
Siedlungsfläche von Kornwestheim liegt in der Nähe zum Neckartal 
begründet, aus welchem sich topographiebedingt, zum im 
Klimaatlas betrachteten Zeitpunkt 4 Stunden nach 
Sonnenuntergang, ein Rückstau angesammelter Kaltluft bildet. 
Höher gelegene Bereiche mit einem Gefälle ab ca. 2° weisen 
wegen des stetigen Abflusses produzierter Kaltluft naturgemäß 
geringere Kaltluftmächtigkeiten auf. 
Dies gilt unabhängig von einer Bebauung des Plangebietes, da es 
sich bei der angesammelten Kaltluft insbesondere um Kaltluft 
handelt, die auf den Freiflächen zwischen den Siedlungsbereichen 
in der Umgebung von Kornwestheim gebildet wurde und 
geländefolgend schwerpunkmäßig oberhalb der Rauigkeitslänge 
der jeweiligen Oberfläche (aufsteigende Rauigkeit bspw. 
Gewässer, Freiland, Vorstadt, Kernstadt) zum Neckar geströmt ist 
und sich dort – mangels weiteren größeren Gefälles – staut.  
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Der Strömungsschwerpunkt einer Kaltluftströmung befindet sich 
grundsätzlich in der Mitte der Strömung bzw. Kaltluftschicht (VDI 
(2003), VDI Richtlinie 3787 Blatt 5: Umweltmeteorologie – Lokale 
Kaltluft. Beuth-Verlag Berlin). Zur oberen Grenzfläche hin sinken 
die Strömungsgeschwindigkeiten ebenso wie zur unteren 
Grenzfläche hin, so dass sich ein typisches vertikales Windprofil mit 
Schwerpunkt in der Mitte der Strömung ergibt. Um welchen Betrag 
ein typisches Windprofil über den Boden angehoben wird hängt von 
der Rauigkeit der jeweiligen Oberfläche ab. Im innerstädtischen 
Bereich werden Strömungen generell über das Bebauungsniveau 
angehoben und verlaufen – wegen des dort geringeren (Reibungs-
)Widerstandes dort. Sie können erst wieder bodennah wesentlich 
wirken, wenn die Rauigkeit großflächig abnimmt und die Strömung 
sich wieder der bodennahen Schicht nähert.  
Durch die geringe Größe des Plangebietes (ca. 0,01 km²) ist nicht 
davon auszugehen, dass sich die Strömung im Plangebiet im 
unbebauten Zustand wesentlich der bodennahen Schicht nähert (= 
Windschatteneffekt der umgebenden Bebauung; siehe 
Untersuchung S. 17). Auch aus diesem Grund sind die in der 
Untersuchung dargestellten Unterschiede zwischen PLAN- und 
IST-Zustand marginal. 
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Generell kann, unabhängig vom genauen Standort in der 
Landschaft und der dort befindlichen Oberflächenstruktur, davon 
ausgegangen werden, dass es bei ungehinderter 
Sonneneinstrahlung um den Tages- aber 
Jahressonnenhöchststand (wie im Gutachten angenommen) zu 
einer großen Wärmeeinwirkung auf dort befindliche Personen 
kommt. Dies gilt grundsätzlich bei direkter Sonneneinstrahlung und 
ist unabhängig von den Verhältnissen in Kornwestheim. 
 
 
Aus lokalklimatischer Sicht ergibt sich für die unmittelbaren 
Anwohner der seitherigen Freifläche der Verlust der 
innerstädtischen Randlage. Abgemildert wird dies durch die in den 
Planungen dargestellte und daher im Modell so umgesetzte 
Freiflächenstruktur. 
 
Das Lokalklima im "Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und 
nördlich Im Wiesengrund" nähert sich tendenziell dem von 
durchgängig bebauten Bereichen an. Ein gesundes Wohnen ist 
damit jedoch weiterhin möglich.  
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Zu 3. 

Mit dem Ziel einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in 
diesem Bereich wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einem 
nach § 17 BauNVO zulässigen Maß der baulichen Nutzung 
festgesetzt.  
Darüber hinaus wird die Fläche für den Gemeinbedarf, auf der 
gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans  „Im Bereich der 
Lammstraße, Bach 1/7, Flurstück 176 und Im Wiesengrund“ (B-
Plan Nr. 04-367), in Kraft getreten am 02.06.1973, zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung Baurecht für einen Kindergarten bestand, 
zukünftig als „Öffentliche Grünfläche“ festgesetzt und ist somit nicht 
mehr überbaubar. 
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Zu 3.2 
Eine zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl bis 0,8 für 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass im Plangebiet die Unterbringung von Stellplätzen 
in Tiefgaragen gefördert werden soll. 
Mit dieser Festsetzung sollen u.a. sowohl die zukünftigen 
Bewohner als auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von 
direktem zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und 
private oberirdische Freiflächen erhalten bleiben. 
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.  
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Zu 3.3 

Die Entscheidung des Gemeinderats, in weiten Teilen des 
Plangebiets nur begrünte Flachdächer zuzulassen, trägt zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und auch zur Durchgrünung des Baugebiets bei. 

 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften in Kraft 
tritt, werden sämtliche, innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bis dato bestehende planungsrechtliche 
Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften sowie frühere 
baupolizeiliche Vorschriften und Baulinienpläne aufgehoben.  
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Zu 3.4 
Die Zulässigkeit von Vorhaben im Innenbereich richtet sich nur 
dann nach § 34 BauGB solange kein Bebauungsplan existiert. 
 
Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans, der allein 
oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften 
mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen 
Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert 
ist. 
Der Bebauungsplan „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße 
und nördlich Im Wiesengrund“ entspricht - sofern er in-Kraft tritt -  
einem qualifizierten Bebauungsplan. 
 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
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Der zitierte Text aus der Begründung zum Bebauungsplan bezieht 
sich in erster Linie auf die 3-4 geschossige Bestandsbebauung 
nördlich der Mühlhäuser Straße (Hausnummern 1, 3, 5, 13, 15). 
Darüber hinaus könnte aber auch der Maßstab der 
Terrassenhäuser und des ehemaligen „Sprecher-Gebäudes“ in die 
Beurteilung eines etwaigen Baugesuchs südlich bzw. entlang der 
Mühlhäuser Straße mit einbezogen werden.  
 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens.  
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
 
 
Zu 3.5 
Die Frage einer zukünftigen Einwohnerdichte im Plangebiet ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Zu 3.5 
Das bestehende Bauverbot (siehe Kartenausschnitt), das im Jahr 
1942 erlassen wurde, hatte vermutlich keinen 
landschaftsplanerischen oder ökologischen Hintergrund. Vielmehr 
sollte wohl ein "freier Blick" von der - zum damaligen Zeitpunkt noch 
nahezu unbebauten - Straße "Im Wiesengrund" auf den alten 
Ortskern gesichert werden.  

 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im 
Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im 
Wiesengrund“ in Kraft tritt, werden sämtliche, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis dato 
bestehende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften und 
Baulinienpläne aufgehoben (somit auch die bestehenden 
Bauverbote nördlich des Baches). 
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Zu 4.  
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden.  
Hauptfunktion von Wohnstraßen ist die Erschließung mit den 
Nutzungsansprüchen Aufenthalt und Parken. Für Wohnstraßen 
wird nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h 
als verträglich eingestuft.  
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten.  
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. 
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
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Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 1990er Jahre in 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften aufgrund des 
zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche).  
Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt Kornwestheim auch im 
vorliegenden Fall ausreichend und zweckmäßig. 
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Zu 5. 
Der städtebauliche Vertrag samt Ergänzungsvertrag wurde in 
nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats beraten und 
beschlossen.  
Nach § 11 Abs. 8 LIFG sind nur in öffentlicher Sitzung gefasste 
Beschlüsse zu veröffentlichen.  
Diese Ansicht vertritt auch die Höhere Verwaltungsbehörde (RP 
Stuttgart). 
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Zu 6. 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
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Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise können aber 
auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn sie in ein 
Hauptgebäude integriert sind.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 1990er Jahre in 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften aufgrund des 
zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
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und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche). Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt 
Kornwestheim auch im vorliegenden Fall ausreichend und 
zweckmäßig.  
 
Die Frage einer Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern 
gegebenenfalls Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

103 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme (Posteingang 28.05.2020) Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

17 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im 
Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im 
Wiesengrund“ in Kraft tritt, werden sämtliche, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis dato 
bestehende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften und 
Baulinienpläne aufgehoben (somit auch die bestehenden 
Bauverbote nördlich des städtischen Bachgrundstücks). 
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Kenntnisnahme. 
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Zu Gebäudehöhen / Beschattung: 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des schutzwürdigen 
Außenbereichs getroffen. 
Wesentliche Einschränkungen in Bezug auf die Besonnung sind 
aus Sicht der Verwaltung nicht zu erwarten. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
Die Entscheidung des Gemeinderats in weiten Teilen des 
Plangebiets nur begrünte Flachdächer zuzulassen trägt zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und auch zur Durchgrünung des Baugebiets bei. 
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Zu Baugrenzen/Abstände: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
 
Bauliche Erweiterungsoptionen bestehen – wenn überhaupt – 
immer nur auf dem eigenen Grundstück. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
 
Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, wird auf 
eine Festsetzung von Baugrenzen, die auch die exakte Lage 
etwaiger Gebäudeteile wie z.B. Balkone oder Terrassen - 
entsprechend der städtebaulichen Konzeption - darstellen, 
verzichtet.  
 
Die Frage einer Überwachungspflicht ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
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Ein Grundstückseigentümer kann in Baden-Württemberg sein 
Grundstück im Ortskern einzäunen, ist aber nicht dazu verpflichtet 
bzw. kann nicht dazu verpflichtet werden.  
Der Bebauungsplan enthält jedoch Anforderungen an die 
Gestaltung der Einfriedungen. 
Der Bebauungsplan enthält jedoch Anforderungen an die 
Gestaltung der Einfriedungen. 

 

Zu weitere Erweiterungsoptionen: 
Die Zulässigkeit von Vorhaben in den an das Plangebiet  
angrenzenden Bereichen richtet sich nach den dort geltenden 
Bebauungsplänen oder nach § 34 BauGB. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
Eine Wechselwirkung zwischen den Festsetzungen des 
Bebauungsplans und den Erweiterungsoptionen auf den 
umliegenden Privatgrundstücken besteht nicht.  

 

Zu Wegeführung/Abstände: 
Die private Erschließung der Grundstücke/Gebäude ist Sache des 
Grundstückseigentümers und Gegenstand des Baugenehmigungs-
verfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
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Zu Gründung: 
Die Frage der Gründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
 
 
Zu Frischluftschneise: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen. Die aus den  
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Untersuchungen resultierenden Planungsempfehlungen zur 
Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von Auswirkungen 
umfassen daher im Wesentlichen Hinweise zur Optimierung der 
Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 
 
Zu grüne Lunge Kornwestheims: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Zu Grundwasser: 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die 
Baugrundstücke angrenzenden Grundstückseigentümer werden 
an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Zu Verkehr: 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor 
diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden. Im Plangebiet selbst 
müssen die notwendigen Stellplätze in Tiefgaragen nachgewiesen 
werden. Ausnahmsweise können aber auch oberirdische Garagen 
zugelassen werden, wenn sie in ein Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und private 
oberirdische Freiflächen erhalten bleiben.  
Die Fragen des Anlieferverkehrs und der Müllentsorgung sind nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
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Zu Wertminderung/Beeinträchtigungen: 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Durch einen Bebauungsplan - der als 
Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festsetzt 
und sich in ein überwiegend wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt 
- ausgelösten Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb 
des Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N).  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus 
der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen 
Konzeption des Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab 
und werden u.a. unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung 
und dem Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
durch innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet. Bei 
Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
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Eine Befangenheit bestimmter Gemeinderäte bestand nicht.  
Dies wurde in Abstimmung mit der Höheren Verwaltungsbehörde 
(RP Stuttgart) geprüft. Frau Oberbürgermeistern Keck hat dies in 
der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
am 11.02.2020 bereits mündlich mitgeteilt. 
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Zu 1. 
Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Kenntnisnahme. 
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Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

115 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

19 

 

 

 

Zu 3. 
Kenntnisnahme. 
 
Der Bereich des ehemaligen Rothacker-Sprecher Geländes wird im 
Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt.   
 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als 
Planungsempfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher, Tübingen, 
lokalklimatische Untersuchungen erarbeitet. 
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Zu 4. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
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Zu 5. und 6. 

Eine Befangenheit bestimmter Gemeinderäte bestand nicht.  
Dies wurde in Abstimmung mit der Höheren Verwaltungsbehörde 
(RP Stuttgart) geprüft. Frau Oberbürgermeistern Keck hat dies in 
der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 
am 11.02.2020 bereits mündlich mitgeteilt. 
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Zu 7. bis 10. 
Die Frage der Beurteilung früherer Baugesuche ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Die Zulässigkeit von Vorhaben in den an das Plangebiet 
angrenzenden Bereichen richtet sich nach den dort geltenden 
Bebauungsplänen oder nach § 34 BauGB. 
 
Eine Wechselwirkung zwischen den Festsetzungen des 
Bebauungsplans und den Erweiterungsoptionen auf den 
umliegenden Privatgrundstücken besteht nicht. 
 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
 
Wesentliche Einschränkungen in Bezug auf die Besonnung sind 
aus Sicht der Verwaltung nicht zu erwarten. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
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Zu 11. 
Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen zur 
Geländehöhe.  
Die gesetzlichen Abstandsflächen sind im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 
 
 
Zu 12. und 13. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt. 
 
Die Frage der Baugrundbeschaffenheit ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Zu 14.  

Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken.  
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.  
 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden.  
Ausnahmsweise können aber auch oberirdische Garagen 
zugelassen werden, wenn sie in ein Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
 
Die Stadt Kornwestheim setzt seit Ende der 1990er Jahre in 
Bebauungsplänen mit örtlichen Bauvorschriften aufgrund des 
zunehmenden Fahrzeugbestands eine erhöhte 
Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro Wohneinheit bis 80 m² 
und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit mehr als 80 m² 
Wohnfläche).  
Diese Anwendung ist aus Sicht der Stadt Kornwestheim auch im 
vorliegenden Fall ausreichend und zweckmäßig.  
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Zu 15. 

Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden.  
Hauptfunktion von Wohnstraßen ist die Erschließung mit den 
Nutzungsansprüchen Aufenthalt und Parken.  
Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von 
bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft.  
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 

 

 

 
 

Zu 16. 

Die Frage der Anzahl der zukünftigen öffentlichen Stellplätze 
östlich des Baugebiets ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
Der Bebauungsplan beinhaltet keine Festsetzung zur geplanten 
Anzahl von Wohnungen. 
 
 
 
 
 

 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

126 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

19 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Zu 17. 
Mit dem Ziel der Stärkung des Angebots preisgünstiger 
Mietwohnungen hat der Gemeinderat am 23.06.2016  das 
Innenentwicklungsmodell „Preisgünstiger Wohnraum“ für 
Kornwestheim beschlossen.  

Unter der Voraussetzung, dass bei der Entwicklung von 
Bauvorhaben geltendes Planungsrecht geändert oder neues 
Planungsrecht geschaffen werden muss und es dadurch zu 
wertsteigernden Änderungen kommt, werden 20% der für die 
Nutzung „Wohnen“ vorgesehenen neu geschaffenen 
Geschossfläche mit einer Zweckbindung für preisgünstigen 
Wohnraum versehen. 

Hinweis: In der Sitzung des Gemeinderats am 28.05.2020 wurde 
beschlossen, die Quote für den miethöhenbegrenzten Wohnraum  
auf künftig 30% zu erhöhen. 
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Zu 18. 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb einer Tempo-30-Zone.  
 
Der Fahrradverkehr kann somit – wie schon im Bestand – auch 
zukünftig über die Mühlhäuser Straße oder die Straße „Im 
Wiesengrund“ gelenkt werden. 
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Zu 19. 

Kenntnisnahme. 
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Zu 20. 

Die Frage der Verkehrsregelung am Knotenpunkt 

Lammstraße/Lange Straße/Mühlhäuser Straße/Pfarrer-Hahn-

Straße ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

131 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

19 

 

Zu 21. und 22. 

Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und Untersuchungen, 
erfolgte in Abstimmung mit der Stadt Kornwestheim.  
 
Die Gutachten wurden von der Stadtverwaltung sorgfältig geprüft.  
 
Von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden zu den erarbeiteten 
Fachgutachten keine Beanstandungen vorgebracht.  
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Zu 23. 
Die Frage der Verkehrssicherheit am Knotenpunkt 
Lammstraße/Lange Straße/Mühlhäuser Straße/Pfarrer-Hahn-
Straße ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  

 
 
 
 
 
Zu 24. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans – zur Art und zum Maß 
der baulichen Nutzung sowie zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen und der Bauweise - bewegen sich im 
gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen. 
 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
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Zu 25. 
Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan (FNP) als 
Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
 
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
 
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Der Bebauungsplan wird somit gemäß  § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
FNP entwickelt. 
 
Der genannte § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG beschäftigt sich allgemein 
mit der dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und zielt explizit nicht auf 
den bebauten innerstädtischen Bereich ab. 
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Zu 26. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Die Planungshinweiskarte des Klimaatlas Region Stuttgart des 
Verband Region Stuttgart weist für das Plangebiet an seinem 
westlichen Rand die Signatur „Bebaute Gebiete mit klimatisch-
lufthygienischen Nachteilen“ sowie für den größten Teil des 
Plangebietes die Signatur „Bebaute Gebiete mit bedeutender 
klimarelevanter Funktion“ aus.  
Die Planungshinweiskarte des Klimaatlas Region Stuttgart weist 
keine Gebiete aus, in denen eine Bebauung kategorisch 
ausgeschlossen ist. Sie gibt vielmehr Hinweise und 
Handlungsoptionen für Planungs- und Bauvorhaben in diesen 
Gebieten. Dies insbesondere durch „angepasste Bebauung“ sowie 
einer fachgutachterlichen Planungsbegleitung aus klimatischer 
Sicht. Beides hat im Planungsprozess stattgefunden.  
 
Der genannte § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG beschäftigt sich allgemein 
mit der dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und zielt explizit nicht auf 
den bebauten innerstädtischen Bereich ab.  
§ 1 (5) S. 2 BauGB lautet „Sie [Bebauungspläne] sollen dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln.“ und weiter § 1 (5) S. 3 BauGB „Hierzu soll die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen.“  
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Durch Satz 3 wird deutlich, dass die in Satz 2 genannten Punkte 
insbesondere durch die Innenentwicklung und weniger durch 
Flächenverbrauch im unbebauten Außenbereich erfolgen sollen.  
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet insgesamt 
eine taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.  
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Zu 27. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Siehe nächste Seite. 
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Der Klimaatlas Region Stuttgart des Verbands Region Stuttgart ist 
eine (lokal-)klimatische Bestandsaufnahme auf der 
Maßstabsebene der gesamten Region Stuttgart (ca. 3.650 km²) 
u.a. mit dem Ziel, Handlungsoptionen für die Maßstabsebene der 
vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung aufzuzeigen. 
Dies z.B. durch angepasste Bebauung und der Erstellung von 
lokalklimatischen Fachgutachten auf diesen Ebenen.  
 
Entsprechend der Erforderlichkeiten und Handlungsoptionen 
wurde ein lokalklimatisches Gutachten auf der 
Bebauungsplanebene erstellt, um zu überprüfen, ob auch bei 
Verwirklichung der geplanten Bebauung ein gesundes Wohnen in 
Hinblick auf das Lokalklima weiterhin möglich ist. Im Ergebnis 
konnte in der Untersuchung dargelegt werden, dass sich – trotz der 
Lage des Gebietes in einem lokalklimatisch empfindlichen Bereich 
– Auswirkungen auf das Plangebiet selbst sowie seine nähere 
Umgebung beschränken. 
 
Die dem Klimaatlas zu Grunde liegenden Modellierungen wurden 
auf einer deutlich größeren Maßstabsebene als der von 
Bebauungsplänen durchgeführt. Für einzelne Teiluntersuchungen 
(z.B. Windsituation) wurde eine Rasterweite (z.B. 400 x 400 m = 
1,6 km²) verwendet. Diese liegt deutlich oberhalb der Flächengröße 
des Plangebietes (ca. 0,01 km²). Generell können Ergebnisse auf 
einer bestimmten Maßstabsebene nicht ohne Weiteres 
uneingeschränkt auf eine andere Maßstabsebene übertragen 
werden.  
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Daraus folgt, dass die Ergebnisse der Berechnungen des 
Klimaatlasses nicht ohne Weiteres (z.B. Fachgutachten) 
uneingeschränkt für die Bebauungsplanebene gelten können. Aus 
diesem Grund wurde eine lokalklimatische Untersuchung auf 
Bebauungsplanebene erstellt. In dieser hatten die Berechnungen 
eine Rasterweite von 2 x 2 m = 4 m². 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet somit eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 28. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Aus stadtklimatischer Sicht ist der Durchlüftung von Siedlungsgebieten 
bei austauscharmen, windschwachen Wetterlagen besondere 
Bedeutung zuzumessen. Wetterlagen mit Starkwind sorgen regelmäßig 
für eine gute Durchlüftung. Dabei sind dann kleinräumig bedeutsame, 
lokale Windsysteme kaum von Bedeutung. 
 

Betrachtungen zur Kaltluftdynamik beziehen sich demnach generell auf 
austauscharme, windschwache Wetterlagen. Bei diesen entfaltet sich 
die Kaltluftdynamik voll und ist nicht durch übergeordnete Winde 
überprägt oder unterbunden. Ein wesentliches Merkmal 
austauscharmer Wetterlagen sind großräumig (!) geringe bis sehr 
geringe Windgeschwindigkeiten. Dabei können sich lokal wirksame 
thermische Ausgleichsströmungen entwickeln, insbesondere eine 
Kaltluftdynamik.  
 

Die bodennahe Wirksamkeit von Luftströmungen hängt u.a. von der 
Rauigkeit der Bodenoberfläche ab, über die sie strömt. In Städten ist 
diese grundsätzlich höher als über z.B. unbebauten Wiesen- oder 
Ackerflächen. Auf Freiflächen sind die Windgeschwindigkeiten dann 
naturgemäß bodennah höher als in Städten, wo in dichter Bebauung in 
der Regel – abgesehen von bspw. Düseneffekten bei hohen 
Windgeschwindigkeiten – niedrigere Windgeschwindigkeiten zu 
verzeichnen sind, so auch beispielweise in der Umgebung des 
Plangebietes. 
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Zu 29. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Das Klimagutachten hat vertiefend das Strömungsgeschehen bei 
westlicher Anströmung untersucht. Diese Anströmung entspricht 
sowohl der Hauptwindrichtung (siehe z. B. im Gutachten 
dargestellte Windrose) als auch der Kaltluftdynamik bei 
austauscharmen Wetterlagen (siehe im Gutachten dargestellter 
Ausschnitt aus dem Klimaatlas der Region Stuttgart). Folgerichtig 
wurde daher als eine der betrachteten Anströmungsrichtungen 
260° (ca. West) in der Modellierung der Auswirkungen der 
geplanten Bebauung gewählt. 
 

Die Untersuchung führt hierzu z.B. auf S. 13 aus: 
Zur Bewertung der Durchlüftungsverhältnisse wurden 2 Anström-
richtungen, 160° (Südsüdost) sowie 260° (West), entsprechend der 
wesentlichen Anströmrichtungen nach der Windrose, gewählt. 
 
Damit wurden die angesprochenen Kaltluftströmungen – entgegen 
der Aussage des Einwenders als wesentliches Merkmal des 
Strömungsgeschehens im Bereich der Plangebietes berücksichtigt. 
Allerdings – so belegen auch die durchgeführten 
Strömungsfeldberechnungen – handelt es sich im Wesentlichen 
nicht um eine flache ausschließlich bodennahe Strömung, sondern 
um eine zum Teil mächtige Strömung, die die Bebauung im 
Wesentlichen überströmt. 
Diese Erkenntnis entspricht auch den Aussagen im Klimaatlas.   
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Die größere Mächtigkeit der Kaltluftschicht im Ostteil der 
Siedlungsfläche von Kornwestheim liegt in der Nähe zum Neckartal 
begründet, aus welchem sich, zum im Klimaatlas betrachteten 
Zeitpunkt 4 Stunden nach Sonnenuntergang, ein Rückstau 
angesammelter Kaltluft bildet. Höher gelegene Bereiche mit einem 
Gefälle ab ca. 2° weisen – wegen des stetigen Abflusses 
produzierter Kaltluft – naturgemäß geringere Kaltluftmächtigkeiten 
auf. 
 

Im Klimaatlas wird darüber hinaus richtigerweise von einer 
Kaltluftmächtigkeit gesprochen und nicht etwa von einer Höhe der 
Kaltluftschicht über Grund. In dicht bebauten Siedlungen 
(z.B.Innenstädten) erreicht der Kaltluftstrom oft nicht den Boden, 
wie es etwa im Freiland der Fall ist, sondern überströmt 
überwiegend als abgehobener Kaltluftstrom die Siedlung. 
 
In größeren zusammenhängenden Freilandbereichen kann davon 
ausgegangen werden, dass die Kaltluft, zumindest so lange sich 
noch kein Kaltluftsee ausgebildet hat, unmittelbar bodennah (also 
< 2 m über Grund) abfließt. Dies liegt darin begründet, dass dort 
unmittelbar großflächig Kaltluft selbst produziert wird und aufgrund 
Hangneigung zu den Tiefenlinien abfließt.  
 
Auf bebauten Flächen hingegen werden naturgemäß lokal nur 
geringe Mengen an Kaltluft produziert bzw. generell Kaltluft 
aufgezehrt, so dass eine Abkühlung dort entweder durch eine 
Durchströmung der Bebauung (ergibt sich insbesondere in locker 
bebauten randstädtischen Bereichen mit umgebenden höher 
gelegenen Freilandbereichen, = Eindringtiefe i.S. der VDI 3787 
Blatt 5 Lokale Kaltluft) oder durch den Kontakt der Kaltluftschicht 
bzw. Strömung oberhalb der Bebauung mit der noch erwärmten, 
bodennahen Luftschicht innerhalb der Bebauung erfolgen kann.  
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Eine starke Abkühlung durch Durchströmen von Kaltluft kann im 
innerstädtischen Bereich nur bei Vorhandensein von 
zusammenhängenden Luftleitbahnen, welche vom Freiland 
ununterbrochen bis in die Stadt reichen, erfolgen, eine Abkühlung 
durch über dem Bebauungsniveau überströmende Kaltluft ist in 
dicht bebauten innerstädtischen Bereichen die Regel.  
 
Das Plangebiet "Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und 
nördlich Im Wiesengrund" hat aufgrund seiner komplett und 
weitreichend von dichter Bebauung umschlossenen Lage innerhalb 
der Stadt keinen Kontakt zu einer bodennah (also < 2 m über 
Grund) wirksamen Luftleitbahn, welche sich aus einer 
unmittelbaren Nähe zum Freiland ergeben könnte. Weiterhin hat 
das Plangebiet selbst eine zu geringe Ausdehnung, um 
lokalklimatisch weiter als in die unmittelbare Umgebung wirksam zu 
werden. Dies wurde durch die im Rahmen des Klimagutachtens 
vorgenommenen Modellrechnungen bestätigt. 
 
Sämtliche genannten Sachverhalte wurden sachgerecht und 
fachlich richtig in der lokalklimatischen Untersuchung 
berücksichtigt. Die Untersuchung bildet daher eine taugliche 
Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen Belange im 
Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 30. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Der bei den mikroklimatischen Modellrechnungen im Rahmen des 
Klimagutachtens untersuchte Zeitpunkt 16:00 Uhr steht beispielhaft 
für den Zeitraum der größten Wärmebelastung am Nachmittag, 
welcher insbesondere in bebauten Bereichen generell zeitlich nach 
dem Zeitraum der höchsten Strahlungsintensität (= 
Sonnenhöchststand) durch kurzwellige Solarstrahlung befindet. 
 

Die Empfehlung, Kinder im Sommer erst am späteren Nachmittag 
im Freien spielen zu lassen, ist vor allem auf den Höhepunkt der 
UV-Strahlung zurückzuführen (= höchste Strahlungsintensität) und 
weniger auf die Wärmebelastung. 
 

Der Zeitpunkt um 22:00 Uhr zeigt die Wärmebelastung beispielhaft 
für einen Zeitraum, welcher für die beginnende Nachtruhe und eine 
von der Bevölkerung erwartete Abkühlung steht (siehe 
lokalklimatische Untersuchung, Blatt 13). 
 

Daher sind beide Zeitpunkte repräsentativ und für die Bewertung 
der Wärmebelastung am Tag und am Abend geeignet. 
 

Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 31. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Bei ausgeprägten Hochdrucklagen bildet sich am Abend über dem 
bebauten Gebiet von Kornwestheim eine Kaltluftströmung aus, 
welche ihren Ursprung auf den westlich gelegenen Freiflächen hat. 
Der Schwerpunkt der Strömung liegt – wie im Gutachten auf S. 10 
ausgeführt – über der Bebauung. Die Kernströmung greift jedoch 
randlich auch in bodennahe Schichten durch (insbesondere in 
Bereichen geringer Rauigkeit und gewisser Längserstreckung wie 
bspw. Straßenzügen). Auch im Modell sind entlang von 
Straßenzügen, welche in Strömungsrichtung (also bspw. Ost-West) 
ausgerichtet sind, bodennah höhere Windgeschwindigkeiten 
berechnet worden. Diese Effekte sind demnach in der 
Untersuchung enthalten. Daher widersprechen die Beobachtung 
der Einwender keineswegs den Aussagen des Gutachtens, 
sondern bestätigen sie vielmehr. 
 

Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

147 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

19 

 

 
Zu 32. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Die beiden gewählten Strömungssituationen sind repräsentativ für die 
Haupt- sowie die Nebenwindrichtung und der Häufigkeitsverteilung 
von Windrichtung und Windgeschwindigkeit der nahegelegenen 
synthetischen Windrose entnommen. Danach entfallen vor allem 
Schwachwinde (< 1,4 m/s) (ob auf übergeordnete Windrichtungen 
oder Kaltluftdynamik zurückzuführen) auf die Hautwindrichtung aus 
West, wobei bei der Nebenwindrichtung aus Südost höhere 
Windgeschwindigkeiten häufiger sind (da aus dieser Richtung 
topographiebedingt keine Kaltluft kommen kann). Entsprechend 
wurden die Geschwindigkeiten und Richtungen im Modell gewählt. 
Der Wert 2,2 m/s entspricht dem Jahresmittelwert der 
Windgeschwindigkeit über alle Richtungen. 
 

Die Untersuchung führt hierzu z.B. auf S. 13 aus: 
Zur Bewertung der Durchlüftungsverhältnisse wurden 2 Anström-
richtungen, 160° (Südsüdost) sowie 260° (West), entsprechend der 
wesentlichen Anströmrichtungen nach der Windrose, gewählt. 
 

Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 33. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Die Reichweite der vorhabenbedingten Auswirkungen geht aus den 
Abbildungen im Klimagutachten eindeutig hervor.  
 
In den Ergebniskarten des Gutachtens ist bei der Darstellung der 
Differenz PLAN-IST (Anhang 3, Blatt 10 ff) deutlich erkennbar, dass 
sich die Bereiche mit wesentlichen Unterschieden zwischen PLAN-
Fall und IST-Zustand auf das Plangebiet selbst beschränken. Es ist 
ebenso deutlich erkennbar, dass sich Unterschiede nur in der 
unmittelbaren Umgebung zeigen und dort in sehr geringem Umfang 
(Lokalklimatische Untersuchung Blatt 15 ff). 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet daher eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 34. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Generell kann, unabhängig vom genauen Standort in der 
Landschaft und der dort befindlichen Oberflächenstruktur, davon 
ausgegangen werden, dass es bei ungehinderter 
Sonneneinstrahlung um den Tages- aber 
Jahressonnenhöchststand (wie sachgerecht im Gutachten 
angenommen) zu einer großen Wärmeeinwirkung auf dort 
befindliche Personen kommt. Dies gilt grundsätzlich und ist 
unabhängig von den Verhältnissen in Kornwestheim sowie den 
aktuellen Planungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus lokalklimatischer Sicht ergibt sich für die unmittelbaren 
Anwohner der seitherigen Freifläche der Verlust der teilweisen 
innerstädtischen Randlage. 
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Abgemildert wird dies durch die in den Planungen dargestellte und 
sachgerecht im Modell der lokalklimatischen Untersuchung 
berücksichtigte Freiflächenstruktur mit unbebautem Grünbereich 
entlang der Tiefenlinie des Bachlaufs des Gumpenbachs. 
 
Das Lokalklima im "Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und 
nördlich Im Wiesengrund" nähert sich tendenziell dem von 
durchgängig bebauten Bereichen an. Ein gesundes Wohnen ist 
damit jedoch weiterhin möglich. 
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Zu 35. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Entgegen der Ausführungen der Einwender und u.a. in deren Sinne 
wurden die Empfehlungen der lokalklimatischen Untersuchung 
vom 6. September 2018 bei der Überarbeitung des 
Bebauungsplanentwurfs weitgehend berücksichtigt: Zum Erhalt der 
Durchlüftung wurde gegenüber dem ersten Entwurf die Bebauung 
auf eine durchgehende Gebäudeflucht zurückgenommen. Dies 
ergibt sich aus dem Ergänzungsgutachten vom 14. November 
2019, bei dem die Wirksamkeit einer durchgehenden Flucht 
berechnet und bewertet wurde. Die Signatur „Freihalten ökologisch 
bedeutsamer Schneisen“ des FNP2030 setzt das Vorhandensein 
einer ökologisch – oder wie vorliegend lokalklimatisch – 
bedeutsamen Schneise voraus.  Laut dem „Lexikon der 
Geowissenschaften“ kann eine Frischluftschneise wie folgt definiert 
werden: Frischluftschneise, zusammenhängendes, hindernisfreies 
Gebiet vom Umland bis ins Stadtgebiet, in dem Frischluft 
verfrachtet werden kann. Die Frischluftschneise muss möglichst 
weit weg von Straßen und Industriegebieten verlaufen, damit die 
Luft auf ihrem Weg in die Innenstadt sich nicht mit Schadstoffen 
anreichert. Nach Mosimann et al. (1999) können folgende 
Mindestanforderungen an (stadtklimarelevante) Luftleitbahnen 
gelten: 

 Lineare Ausrichtung auf den Wirkungsraum 

 Generell geringe Oberflächenrauigkeit 

 Keine Austauschhindernisse 

 Mindestbreite 50 m, optimal > 300 m 
Bei dem Plangebiet handelt es sich demnach definitionsgemäß 
weder um eine Frischluftschneise noch um eine 
(stadtklimarelevante) Luftleitbahn. Aus diesem Grund wurde auch 
mit Envi-Met ein Modell zur Untersuchung von stadtklimatischen 
Parametern insbesondere innerhalb geschlossener Bebauung 
gewählt.  
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Unabhängig von formalen Einordnung ist – aufgrund der 
Freiflächenstruktur westlich von Kornwestheim und der 
Topographie mit einer Tiefenlinie entlang des Gumpenbachs – von 
einer kaltluftinduzierten Luftströmung im Bereich des Plangebietes 
oberhalb des Bebauungsniveaus der näheren Umgebung 
auszugehen.  
Diese Strömung wurde in die Betrachtungen und Berechnungen 
der lokalklimatischen Untersuchung mit Berücksichtigung der 
relevanten Anströmungsrichtung (hier 260° = ca. West; Herleitung 
der Windverhältnisse in Kornwestheim in Kap. 4, Darstellung der 
Anströmung im Modell S. 13 oben), sachgerecht eingestellt. Unter 
anderem aus diesem Grund wurde die Empfehlung ausgegeben, 
eine West-Ost verlaufende Gebäudeflucht einzuplanen, um eine 
längere zusammenhängende hindernisfreie Fläche zu erhalten. Mit 
dem Ergänzungsgutachten (dort Kap. 5) konnte dargestellt werden, 
dass sich dies positiv auf die Durchlüftung im Plangebiet auswirkt.  
 
Die Baufelder der geplanten Bebauung wurden nach der 
Empfehlung des lokalklimatischen Gutachtens verändert, so dass 
sich eine durchgehende Gebäudeflucht im Plangebiet in 
Verlängerung bestehender Gebäudefluchten außerhalb des 
Plangebietes ergibt.   

 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung sowie die 
Ergänzung der Untersuchung nach der Übernahme der 
lokalklimatischen Planungsempfehlungen im angepassten 
Bebauungsplanentwurf bildet daher eine taugliche Grundlage für 
die Abwägung der lokalklimatischen Belange im 
Bebauungsplanverfahren.   
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Zu 36. 
Die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB 
der im Rahmen der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit erfolgt 
im Gemeinderat vor dem (etwaigen) Satzungsbeschluss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
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Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
Wesentliche Einschränkungen in Bezug auf die Besonnung sind 
aus Sicht der Verwaltung nicht zu erwarten. 
Darüber hinaus müssen Bauvorhaben auch den baurechtlichen 
Anforderungen der LBO (u.a. zu Abstandsflächen) und sonstiger 
anzuwendender Verwaltungsvorschriften entsprechen. 
Das im Bebauungsplan festgesetzte Gehrecht (GR) zugunsten der 
Allgemeinheit soll eine fußläufige Verbindung zwischen der 
Mühlhäuser Straße und dem geplanten Fußweg entlang des 
geplanten Bachlaufs ermöglichen. 
Die (fußläufige) Erschließung der privaten Grundstücke/Gebäude 
ist Sache des Grundstückseigentümers und nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
Die Zulässigkeit von Vorhaben in den an das Plangebiet 
angrenzenden Bereichen richtet sich nach den dort geltenden 
Bebauungsplänen oder nach § 34 BauGB.  
Eine Wechselwirkung zwischen den Festsetzungen des 
Bebauungsplans und den Erweiterungsoptionen auf den 
umliegenden Privatgrundstücken besteht nicht.  
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Die angesprochenen Flächen waren in keinem bisherigen 
Flächennutzungsplan als „freizuhalten“, sondern immer als 
Wohnbaufläche (W) oder gemischte Baufläche (M) dargestellt.  
 
Sofern der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im 
Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im 
Wiesengrund“ in Kraft tritt, werden sämtliche, innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis dato 
bestehende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften und 
Baulinienpläne aufgehoben (somit auch die bestehenden 
Bauverbote nördlich des städtischen Bachgrundstücks).  
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Büro 
Geotechnik Südwest) Erschütterungsmessungen, um die 
Angrenzer zu schützen.  
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
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Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und Aus 
Baumaßnahmen resultierende Lärm- und Geruchsbelästigungen, 
Luftverschmutzungen und (temporäre) Verkehrszunahmen können 
leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend.  
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des schutzwürdigen 
Außenbereichs getroffen. 
 
Zu Frischluftzufuhr: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen.   
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Die aus den Untersuchungen resultierenden Planungs-
empfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung 
von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Aussagen bzw. beinhaltet keine 
Festsetzungen zur geplanten Anzahl von Gebäuden.  
 
Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 
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Mit dem Ziel der Stärkung des Angebots preisgünstiger 
Mietwohnungen hat der Gemeinderat am 23.06.2016  das 
Innenentwicklungsmodell „Preisgünstiger Wohnraum“ für 
Kornwestheim beschlossen. 

Unter der Voraussetzung, dass bei der Entwicklung von 
Bauvorhaben geltendes Planungsrecht geändert oder neues 
Planungsrecht geschaffen werden muss und es dadurch zu 
wertsteigernden Änderungen kommt werden 20% der für die 
Nutzung „Wohnen“ vorgesehenen neu geschaffenen 
Geschossfläche mit einer Zweckbindung für preisgünstigen 
Wohnraum versehen. 

Hinweis: In der Sitzung des Gemeinderats am 28.05.2020 wurde 
beschlossen, die Quote für den miethöhenbegrenzten Wohnraum  
auf künftig 30% zu erhöhen. 
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Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs (z.B. durch  
Tiefgaragen) ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, 
sondern Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Die Fragen der Anlieferung, Müllentsorgung oder Postdienste sind 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern ggf. des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
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Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. Dieser 
Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan bzw. die 
mögliche Bebauung als auch die allgemeine Verkehrszunahme 
künftig deutlich unterschritten. Öffentliche Verkehrsflächen sind 
Bestandteile einer ganzen Reihe unterschiedlichster öffentlicher 
Infrastruktureinrichtungen und dienen der Allgemeinheit sowie allen 
angrenzenden Grundstücken. Es ist unstrittig, dass durch den 
Bebauungsplan bzw. durch die Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum der Parkdruck in den umliegenden öffentlichen 
Verkehrsflächen ansteigen kann. Vor diesem Hintergrund sollen 
östlich des Baugebiets zusätzliche öffentliche Parkplätze 
geschaffen werden. Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen 
Stellplätze in Tiefgaragen nachgewiesen werden. Ausnahmsweise 
können aber auch oberirdische Garagen zugelassen werden, wenn 
sie in ein Hauptgebäude integriert sind. Durch diese Maßnahme 
können sowohl die zukünftigen Bewohner als auch die 
umliegenden Anwohner vor zusätzlichem Lärm geschützt werden 
und private Freiflächen erhalten bleiben. Die Stadt Kornwestheim 
setzt seit Ende der 1990er Jahre in Bebauungsplänen mit örtlichen 
Bauvorschriften aufgrund des zunehmenden Fahrzeugbestands 
eine erhöhte Stellplatzverpflichtung fest (1 Stellplatz pro 
Wohneinheit bis 80 m² und 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit mit 
mehr als 80 m² Wohnfläche). Diese Anwendung ist aus Sicht der 
Stadt Kornwestheim auch im vorliegenden Fall ausreichend und 
zweckmäßig.  
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Zu 1. 
Die geplante Offenlegung des Holzbaches wurde mit dem 
Landratsamt Ludwigsburg (Fachbereich Umwelt) im Vorfeld 
abgestimmt. Eigenständige wasserrechtliche Zulassungen sind 
nicht erforderlich. Da es sich um ein Gewässer von 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung handelt,  sind 
auch keine Gewässerrandstreifen notwendig. 
 
Zu 2. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung. Vor diesem Hintergrund wurden vom 
Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) lokalklimatische Untersuchungen (in den 
Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet. Für die 
Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich im 
Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen. Die aus den Untersuchungen resultierenden 
Planungsempfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen 
Vermeidung von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen 
Hinweise zur Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Der für den Bereich zwischen dem städtischen Bachgrundstück 
und der Straße „Im Wiesengrund“ maßgebende Bebauungsplan 
Nr. 367 (Im Wiesengrund Nordseite) enthält u.a. Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung und zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen. Diese haben nach wie vor Bestand. 
Zu 3. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen. Zur Verbesserung des Kleinklimas bzw. 
zur Reduzierung der mit der Planung verbundenen 
mikroklimatischen Veränderungen, zur Drosselung des 
Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der Verdunstung und zur 
Durchgrünung des Baugebiets enthält der Bebauungsplan 
folgende Festsetzungen: 

 Bepflanzung der nicht überbauten Baugebietsflächen (WA) 
mit Bäumen und Sträuchern 

 Flachdächer und flachgeneigte Dächer von 0-15° sind 
mindestens extensiv zu begrünen 

 Schutz der Baumbestände vor baubedingten Vorhaben 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei Fuß- und 
Zuwegen 

 Ausschluss von Schotterflächen (mit Ausnahme der 
Traufstreifen) 

 Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche im südlichen 
Plangebiet 
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Zu 4. 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
 
Zu 5. 
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann. 
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden.   
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden.  
Ausnahmsweise können aber auch oberirdische Garagen 
zugelassen werden, wenn sie in ein Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben.  
Die Fragen der Zufahrt für die Müllabfuhr oder der 
Feuerwehraufstellflächen sind nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern des Baugenehmigungs-
verfahrens. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
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Zu 6. 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Die durch einen Bebauungsplan - der 
als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet 
festsetzt und sich in ein überwiegend wohnbaulich genutztes 
Gebiet einfügt - ausgelösten Verkehrswertverluste von 
Grundstücken außerhalb des Plangebiets sind grundsätzlich nicht 
abwägungsrelevant und können somit unberücksichtigt bleiben 
(siehe auch VGH Kassel, Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 
914/13.N). 
Zu 7. 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet. Bei 
Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Zu 8. 
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung von Gebäuden ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern des 
Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die Baugrundstücke 
angrenzenden Grundstückseigentümer werden an diesem im 
Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt. Sollten Pfahlgründungen 
erforderlich werden, empfiehlt das ingenieurgeologische Gutachten 
vom 06.04.2018 (Büro Geotechnik Südwest) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen. 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
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Zu 1.  
Nördlich des Grundstücks „Im Wiesengrund 13“ wird auf seiner 
gesamten Länge eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Der 
Abstand des Gebäudes „Im Wiesengrund 13“ zum 
nächstmöglichen Gebäude im Plangebiet beträgt ca. 50 m.  
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Zu 2. 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Wie verschiedentlich dargelegt, wird das Vorhandensein einer 
westlichen Strömung (ob durch übergeordnete Wetterlagen oder 
durch Kaltluftabflüsse induziert) im Bereich des Plangebietes nicht 
bestritten. Die vorhandene Strömung aus West war die Grundlage 
für die Wahl der Windrichtungen (260° = ca. West) in der 
vertiefenden Betrachtung anhand des verwendeten 
Stadtklimamodells und wurde somit sachgerecht berücksichtigt. 
Die Strömung verläuft jedoch nicht schwerpunktmäßig durch die 
Bebauung, sondern im Wesentlichen oberhalb des 
Bebauungsniveaus. 
 
Aus lokalklimatischer Sicht ergibt sich für die unmittelbaren 
Anwohner der seitherigen Freifläche der Verlust der 
innerstädtischen Randlage. Abgemildert wird dies durch die in den 
Planungen dargestellte und daher im Modell so umgesetzte 
Freiflächenstruktur. 
Das Lokalklima im "Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und 
nördlich Im Wiesengrund" nähert sich tendenziell dem von 
durchgängig bebauten Bereichen an. Ein gesundes Wohnen ist 
damit jedoch weiterhin möglich.  
 
Die Begriffe „Wind“ und „Strömung“ werden synonym verwendet 
und bezeichnen generell eine gerichtete Luftbewegung. 
 
Kaltluftströmungen, welche in den Freilandbereichen westlich von 
Kornwestheim ihren Ursprung haben, wurden über die im 
verwendeten Modell angesetzten Windrichtungen und -
geschwindigkeiten sachgerecht berücksichtigt.  
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Der Einfluss einer zukünftigen Bebauung des Plangebietes auf die 
lokalen Windverhältnisse war zentraler Gegenstand der 
lokalklimatischen Untersuchung sowie der Ergänzung dazu. Die 
beiden Untersuchungen liefern zahlreiche, aussagekräftige 
Abbildungen dazu. Wie beiden Unterlagen zu entnehmen ist, waren 
die Auswirkungen einer Bebauung auf die Windverhältnisse über 
das Plangebiet hinaus nur in geringem, unwesentlichem Maß 
darstellbar. 
 
Im FNP bzw. LUP ist die weder die vertikale Struktur der Strömung 
noch der Einfluss dichter städtischer Bebauung auf diese 
thematisiert oder dargestellt. Die Signatur ist lediglich entlang einer 
Tiefenlinie dargestellt, welches westlich von Kornwestheim ihren 
Ursprung hat. 
Generell lassen sich die regionalen oder lokalen, übergeordneten 
Strömungsverhältnisse am besten über flächendeckend 
berechnete Windrosen oder spezielle Kartenwerke - wie mit der 
Nutzung der Windrosen der LUBW oder des Klimaatlas des 
Verbandes Region Stuttgart sachgerecht in der lokalklimatischen 
Untersuchung geschehen – ableiten. 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich definitionsgemäß weder um 
eine Frischluftschneise noch um eine (stadtklimarelevante) 
Luftleitbahn. 
Dennoch wurde wegen der häufigen Anströmung aus West der 
Empfehlung des Klimagutachters gefolgt, eine West-Ost 
verlaufende Gebäudeflucht einzuplanen. 
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Die geplante Bebauung bzw. die Baugrenzen wurden nach der 
Empfehlung des lokalklimatischen Gutachtens verändert, so dass 
sich eine durchgehende Gebäudeflucht im Plangebiet ergibt.   
 

 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 
 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen. 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
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Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
 
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Zu 3. 
Zur Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit 
der Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets enthält der 
Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

 Bepflanzung der nicht überbauten Baugebietsflächen (WA) 
mit Bäumen und Sträuchern 

 Flachdächer und flachgeneigte Dächer von 0-15° sind 
mindestens extensiv zu begrünen 

 Schutz der Baumbestände vor baubedingten Vorhaben 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei Fuß- und 
Zuwegen 

 Ausschluss von Schotterflächen (mit Ausnahme der 
Traufstreifen) 

 Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche im südlichen 
Plangebiet 
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Zu 4. 
Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim. Die Gutachten wurden von Seiten der 
Stadtverwaltung sorgfältig geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  
 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Die synthetischen Windrosen wurden von der LUBW 
modelltechnisch in einem Raster von 500 m x 500 m erstellt und 
sind im Zentrum einer jeden Rasterfläche dargestellt. Demnach 
gelten die in der Windrose dargestellten Verhältnisse für die 
gesamte Rasterfläche, welche auch das Plangebiet umfasst. 
 
Die in der lokalklimatischen Untersuchung dargestellte Windrose 
kann als repräsentativ für das Plangebiet und seine Umgebung 
gelten. Die benachbarten Windrosen zeigen keine grundsätzlich 
anderen Strukturen. 
 
Die in der Windrose dargestellten Windrichtungsverteilungen sind 
typisch für Hochflächen entlang des Neckartales, so dass sich auch 
durch mehrjährige Messungen keine grundsätzlich abweichenden 
Windrichtungsverteilungen ergeben würden. 
 
Die Begriffe „Wind“ und „Strömung“ werden synonym verwendet 
und bezeichnen generell eine gerichtete Luftbewegung. 
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Zu 5. 
Kenntnisnahme. 
 
Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim.  
Die Gutachten wurden von Seiten der Stadtverwaltung sorgfältig 
geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  
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Zu 6. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs (z.B. durch eine 
Tiefgarage) ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, 
sondern Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden Grundstücks-
eigentümer werden an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung 
beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
 
Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Zu 7. 
Städtebauliche Planungen beziehen immer die aktuellen 
ökologischen, gestalterischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an die Planung mit ein, da im Zuge der Aufstellung 
eines Bebauungsplans die öffentlichen und privaten Interessen 
untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen werden 
müssen. 
Die im Bebauungsplan formulierten planungsrechtlichen 
Festsetzungen lassen aus Sicht der Stadt Kornwestheim auch 
zukünftig keine Verschlechterung der derzeitigen Wohnqualität im 
Bereich zwischen der Lammstraße, der Mühlhäuser Straße und der 
Straße „Im Wiesengrund“ erwarten. 

 
Die aktuelle Corona-Pandemie ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
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Zu 8. 
Die geplante Offenlegung des Holzbaches wurde mit dem 
Landratsamt Ludwigsburg (Fachbereich Umwelt) im Vorfeld 
abgestimmt.  
Eigenständige wasserrechtliche Zulassungen sind nicht 
erforderlich.  
Da es sich um ein Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung handelt,  sind auch keine 
Gewässerrandstreifen notwendig. 

 
 
 
 
 
Zu 9. 
Im Umfeld des Plangebiets sind grundsätzlich 
Infrastruktureinrichtungen in ausreichender Zahl vorhanden. 
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Zu 10. 
Zur Sicherstellung dieser Maßnahme übernimmt die Stadt 
Kornwestheim das Aufhängen und die dauerhafte Pflege der 6 
Nistkästen.  
Von der Sicherstellung dieser Maßnahme profitieren in erster Linie 
die Vögel (Höhlenbrüter) selbst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen primär die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von 
zusätzlichem Wohnraum im Innenbereich geschaffen werden.  

 
Eine Befangenheit bestimmter Gemeinderäte bestand bzw. besteht 
nicht. Dies wurde in Abstimmung mit der Höheren 
Verwaltungsbehörde (RP Stuttgart) geprüft. Frau 
Oberbürgermeistern Keck hat dies in der öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Technik am 11.02.20 auch bereits 
mündlich mitgeteilt. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Das Leitbild war nicht als starres Konzept vorgesehen, sondern 
soll, wie der Name schon sagt, Leitlinien formulieren. 
Gegebenenfalls ist es auch notwendig, von diesen Leitlinien 
abzuweichen, um beispielsweise benötigten Wohnraum im 
Innenbereich zu schaffen.  
Das Leitbild ist somit nur eine der Grundlagen des täglichen 
Verwaltungshandelns.  
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Bereits zum Zeitpunkt der Leitbilderstellung war dem Gemeinderat 
bewusst, dass ein 1:1 Ausgleich für versiegelte Flächen als 
problematisch angesehen wird. Zum Zeitpunkt der 
Leitbilderstellung herrschte keine derartige Situation auf dem 
Wohnungsmarkt.  
Die Politik muss sich an die aktuelle Situation anpassen, das 
Leitbild kann in diesem Punkt nicht vollumfänglich umgesetzt 
werden. 
 
Die im südlichen Plangebiet festgesetzte öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Parkanlage“ soll neben der Funktion als 
Erholungsraum für die Allgemeinheit auch Biotop- und 
Artenschutzfunktionen (differenzierte, naturnahe Begrünung, 
Schaffung von unterschiedlichen Habitaten) erfüllen. 
Die Stadt Kornwestheim sieht innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
die Offenlegung des verrohrten Holzbaches vor.  
Die Lage der vorgesehenen Renaturierungsmaßnahme wird im 
Bebauungsplan entlang des Südrandes der geplanten 
Wohngebietsfläche schematisch angedeutet.  
Die Fläche umfasst circa 1.000 m². Geplant ist die Offenlegung und 
naturnahe Gestaltung des Baches für die Zwecke der 
Gewässerentwicklung, der Naherholung, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege. 
 
Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 
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Zu Frischluftschneise: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 

Nummern 15, 19 und 24. 

Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
 
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
 
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim.  
Die Gutachten wurden von Seiten der Stadtverwaltung sorgfältig 
geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  
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Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs (z.B. durch eine 
Tiefgarage) ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
sondern Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. 
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.  

 
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Stadtplanung muss immer auch künftige Generationen und 
allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen im Blick behalten und 
diese unter Berücksichtigung der aktuellen Bevölkerungssituation 
bewerten.  
Sicher ist, dass das dicht besiedelte Kornwestheim nicht alleine die 
Lasten der Region Stuttgart schultert, sondern über den 
Flächennutzungsplan 2030 einen eigenen Weg der 
städtebaulichen Entwicklung eingeschlagen hat, der insbesondere 
die Belange der Kornwestheimer Bevölkerung und der 
vorhandenen räumlichen Situation im Stadtgebiet Kornwestheim 
berücksichtigt.  
Das Ziel der „Innen- vor Außenentwicklung“ soll aber trotzdem 
konsequent weiter verfolgt werden. 
 
 
Die Frage der Dichtewerte zukünftiger Baugebiete ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Der Bebauungsplan trifft keine Aussagen bzw. beinhaltet keine 
Festsetzungen zur geplanten Anzahl von Wohnungen.  
 
Die Frage einer zukünftigen Einwohnerdichte im Plangebiet ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
 
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die Baugrundstücke 
angrenzenden Grundstückseigentümer werden an diesem im 
Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Büro 
Geotechnik Südwest) Erschütterungsmessungen, um die 
Angrenzer zu schützen. 
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Die Stellungnahme der laufenden Nr. 26 ist inhaltlich 
identisch zur Stellungnahme der laufenden Nr.15 
 
-> Siehe hierzu die Stellungnahme der Verwaltung zur 
laufenden Nr. 15 
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Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde 
bestätigt.  
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Nördlich des Grundstücks wird auf seiner gesamten Länge eine 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Der Abstand des 
Bestandsgebäudes zum nächstmöglichen Gebäude im 
allgemeinen Wohngebiet beträgt mindestens 20 m.  
 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
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Die Frage einer etwaigen Beweissicherung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens, kann aber z.B. zwischen der Stadt 
und dem Bauherrn außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
vertraglich vereinbart werden.   
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens. Alle direkt an die 
Baugrundstücke angrenzenden Grundstückseigentümer werden 
an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Büro 
Geotechnik Südwest) Erschütterungsmessungen, um die 
Angrenzer zu schützen.  
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der Grundstücks-
eigentümer entscheidend. 
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Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG unterliegen. 
 
Jeder Eigentümer eines Grundstücks (im Innenbereich) kann in 
Baden-Württemberg sein Grundstück einfrieden, sofern dem 
bauordnungsrechtlich nichts entgegensteht. 
 
Das Plangebiet wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche (W) dargestellt.  
 
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als 
Planungsempfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst, sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der  
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Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets.  
 
Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
FNP entwickelt.  
 
Eine Befangenheit bestimmter Gemeinderäte bestand nicht.  
Dies wurde in Abstimmung mit der Höheren Verwaltungsbehörde 
(RP Stuttgart) geprüft. 
Frau Oberbürgermeistern Keck hat dies in der öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt und Technik am 11.02.20 auch 
bereits mündlich mitgeteilt. 
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Zu 1. 
Die Stadt Kornwestheim verfolgt seit vielen Jahren das Ziel der 
„Innen- vor Außenentwicklung“.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
im unbebauten Außenbereich soll die städtebauliche Entwicklung 
vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung 
(Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung, sonstige 
Maßnahmen der Innenentwicklung) erfolgen.   
 
Auch der Bereich zwischen der Lammstraße, Mühlhäuser Straße 
und der Straße „Im Wiesengrund“ eignet sich aus Sicht der Stadt 
Kornwestheim grundsätzlich für eine städtebauliche 
Nachverdichtung.   
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für zusätzlichen   
Wohnraum im Innenbereich geschaffen werden.  
 

Siehe hierzu auch die Stellungnahme der Verwaltung zu 3. 
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Die Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaanpassungs-
konzepts ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Unabhängig davon soll das Konzept spätestens im Jahr 2021 
vorliegen. 
 
Hinweis: Kornwestheim ist nicht in der aktuellen Liste der Städte 
mit NO2-Grenzüberschreitung des Umwelt-Bundesamtes (Stand 
03.06.2019) geführt. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-
no2-grenzwertueberschreitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/liste-der-staedte-no2-grenzwertueberschreitung


 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

235 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

27 

 

 
Zu 3. 
Nahezu die gesamte Gemarkungsfläche der Stadt Kornwestheim 
ist im Regionalplan als „Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von 
Wasservorkommen“ (VBG) ausgewiesen.  
Diese Gebiete sollen gegen zeitweilige oder dauernde 
Beeinträchtigungen oder Gefährdungen hinsichtlich der 
Wassergüte und der Wassermenge gesichert werden. 
 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans sind deshalb die 
hydrogeologisch abgegrenzten, bisher noch nicht verbindlich als 
Wasserschutzgebiete festgelegten örtlichen Wasservorkommen 
sowie die aufgehobenen Wasserschutzgebiete als 
„Vorbehaltsgebiete zu Sicherung von Wasservorkommen“ 
festgelegt. 
 
Eine Bebauung dieser Gebiete ist jedoch nicht ausgeschlossen. 
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
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Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 

Nummern 15, 19 und 24. 

Das Plangebiet wird im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche (W) dargestellt.  
Die Signatur „Freihalten ökologisch bedeutsamer Schneisen“ des 
Flächennutzungsplans versteht sich als Planungs-
empfehlung/Hinweis auf eine erforderliche Prüfung im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung.  
Vor diesem Hintergrund wurden vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (Tübingen) 
lokalklimatische Untersuchungen (in den Fassungen vom 
06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet. 
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen.  
 
Die aus den Untersuchungen resultierenden Planungs-
empfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung 
von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Rückgewinnung von überbauten Vegetationsflächen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets.  
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Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
FNP entwickelt.  
 
Der parzellenunscharfe Flächennutzungsplan stellt grundsätzlich 
keine privaten Freiflächen oder Gärten dar.   
 
Die Bebaubarkeit eines Grundstücks wird - sofern vorhanden - 
durch parzellenscharfe Bebauungspläne geregelt oder beurteilt 
sich nach den §§ 34 und 35 BauGB. 
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Zu 4. 
Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter - also die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes - bestehen. 
Dies ist nicht der Fall. 
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Zu 5.  
Ein erster städtebaulicher Entwurf wurde der Öffentlichkeit im 
Rahmen einer frühzeitigen Bürgerinformationsveranstaltung am 
26.06.2018 im Rathaus der Stadt Kornwestheim vorgestellt. 
Im Anschluss an die Informationsveranstaltung fanden zahlreiche 
weitere Gespräche und gemeinderätliche Diskussionen statt, um 
Möglichkeiten eines Interessenausgleichs zu finden.  
Ergebnis dieser Gespräche ist die mit der Stadt Kornwestheim 
abgestimmte städtebauliche Konzeption vom Januar 2020.  
Das überarbeitete Konzept verzichtet im Vergleich zum 
Ursprungskonzept u.a. auf einen Baukörper im Zentrum des 
Plangebiets.  
Hier kann nunmehr eine vergrößerte Spiel- und Aufenthaltsfläche 
angeboten werden, welche auch die mit der geplanten 
Bachoffenlegung im südlichen Plangebiet angestrebte Aufwertung 
des Freiraums sinnvoll ergänzt. Diese Freifläche kann zukünftig 
auch im Sinne der Retention bzw. Rückhaltung von 
Oberflächenwasser genutzt werden.  
Darüber hinaus sind im Vergleich zum Ursprungskonzept 
größtenteils nur noch (mindestens extensiv begrünte) Flachdächer 
zulässig.  
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.   
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Das Kanalsystem in Kornwestheim ist für ein 5-jähriges 
Regenereignis ausgelegt. Bei Starkregenereignissen können 
Überflutungen der Straßen auftreten. Um auch bei 
außergewöhnlichen Starkregenfällen die Schäden zu begrenzen, 
ist ein gezielter Objektschutz im privaten Bereich unverzichtbar. 
Hier ist vor allem die Eigenverantwortung der 
Grundstückseigentümer entscheidend.  
 
Die Frage einer etwaigen Schadenshaftung ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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Zu 6. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen und gestalterischen 
Vorgaben des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen Nutzung 
sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise 
und der zulässigen Dachform - bewegen sich im gesetzlich 
zulässigen Rahmen. Sie leiten sich aus der mit der Stadt 
Kornwestheim abgestimmten städtebaulichen Konzeption des 
Architekturbüros Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. 
unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem 
Interesse an der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
innerstädtische Verdichtung vor Inanspruchnahme des 
Außenbereichs getroffen.  
Zur Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit 
der Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets enthält der 
Bebauungsplan jedoch folgende Festsetzungen: 

 Bepflanzung der nicht überbauten Baugebietsflächen (WA) 
mit Bäumen und Sträuchern 

 Flachdächer und flachgeneigte Dächer von 0-15° sind 
mindestens extensiv zu begrünen 

 Schutz der Baumbestände vor baubedingten Vorhaben 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei Fuß- und 
Zuwegen 

 Ausschluss von Schotterflächen (mit Ausnahme der 
Traufstreifen) 

 Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche im südlichen 
Plangebiet 
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Im Plangebiet müssen die notwendigen Stellplätze in Tiefgaragen 
nachgewiesen werden.  
Ausnahmsweise können aber auch oberirdische Garagen 
zugelassen werden, wenn sie in ein Hauptgebäude integriert sind. 
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und oberirdische 
private Freiflächen erhalten bleiben. 
 
 
 
Die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO erhöhte unterirdische 
Ausnutzbarkeit der Grundstücke begründet sich aus dem o.g. Ziel. 
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Zu 7. 
Gemeint sind die Stellplätze im Bereich des ehemaligen Sprecher-
Gebäudes und des Rothackerhofs (siehe Luftbild). 

 
Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind gärtnerisch 
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Zur gärtnerischen 
Gestaltung gehört neben einer Rasenansaat auch eine 
Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern. Gemäß der 
Planzeichnung sind großkronige Bäume und (auf Tiefgargagen) 
klein-/mittelkronige Hochstämme in Hochbeeten zu pflanzen. Des 
Weiteren sind je angefangener 150 m² nicht überbauter 
Grundstücksfläche auf 10 m² eine Hecke oder eine Strauchgruppe 
aus heimischen Sträuchern zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.  
Begrünte Flachdächer tragen zur Verbesserung des Kleinklimas 
bzw. zur Reduzierung der mit der Planung verbundenen 
mikroklimatischen Veränderungen, zur  Drosselung des 
Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der Verdunstung und auch 
zur Durchgrünung des Baugebiets bei.  
Die Festsetzung zum Schutz der Baumbestände bezieht sich 
sowohl auf aktuell vorhandene (öffentliche Grünfläche) als auch auf 
zukünftig (im Wohngebiet) vorhandene Baumbestände. 
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Die Beauftragung sämtlicher, im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Fachgutachten und 
Untersuchungen, erfolgte in Abstimmung mit der Stadt 
Kornwestheim.  
Die Gutachten wurden von Seiten der Stadtverwaltung sorgfältig 
geprüft.  
Weder von Seiten der am Verfahren beteiligten (neutralen) 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange noch vom 
Dachverband Natur und Umwelt Kornwestheim wurden zu den 
erarbeiteten Fachgutachten Beanstandungen vorgebracht.  

 
Für die lokalklimatischen Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, 
dass diese sich im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie 
marginal und unerheblich auf die unmittelbare Umgebung 
beschränken. 
 
 



 
Fachbereich Planen und Bauen – Abteilung Stadtplanung 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Im Bereich südlich der Mühlhäuser Straße und nördlich Im Wiesengrund“, Planbereich 04 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 BauGB der im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Stand 07.09.2020 

 

245 
 

Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Stellungnahme vom 04.06.2020 Stellungnahme der Verwaltung / Abwägungsvorschlag 

27 

 

 

 

 
 
 
 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 

Nummern 15, 19 und 24. 

 
Abwägungsvorschlag Dr. Dröscher: 
Die Planungshinweiskarte des Klimaatlas Region Stuttgart des 
Verband Region Stuttgart weist für das Plangebiet an seinem 
westlichen Rand die Signatur „Bebaute Gebiete mit klimatisch-
lufthygienischen Nachteilen“ sowie für den größten Teil des 
Plangebietes die Signatur „Bebaute Gebiete mit bedeutender 
klimarelevanter Funktion“ aus.  
 
Die Planungshinweiskarte des Klimaatlas Region Stuttgart weist 
keine Gebiete aus, in denen eine Bebauung kategorisch 
ausgeschlossen ist. Sie gibt vielmehr Hinweise und 
Handlungsoptionen für Planungs- und Bauvorhaben in diesen 
Gebieten.  
 
Dies insbesondere durch „angepasste Bebauung“ sowie einer 
fachgutachterlichen Planungsbegleitung aus klimatischer Sicht. 
 
Beides hat im Planungsprozess stattgefunden. 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet insgesamt 
eine taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Der Klimaatlas Region Stuttgart des Verbands Region Stuttgart ist 
eine (lokal-)klimatische Bestandsaufnahme auf der 
Maßstabsebene der gesamten Region Stuttgart (ca. 3.650 km²) 
u.a. mit dem Ziel, Handlungsoptionen für die Maßstabsebene der 
vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung aufzuzeigen.  
 
Dies z.B. durch angepasste Bebauung und der Erstellung von 
lokalklimatischen Fachgutachten auf diesen Ebenen.  
 
Entsprechend der Erforderlichkeiten und Handlungsoptionen 
wurde ein lokalklimatisches Gutachten auf der 
Bebauungsplanebene erstellt, um zu überprüfen, ob auch bei 
Verwirklichung der geplanten Bebauung ein gesundes Wohnen in 
Hinblick auf das Lokalklima weiterhin möglich ist. 
 
Im Ergebnis konnte in der Untersuchung dargelegt werden, dass 
sich – trotz der Lage des Gebietes in einem lokalklimatisch 
empfindlichen Bereich – Auswirkungen auf das Plangebiet selbst 
sowie seine nähere Umgebung beschränken.  
 
Die dem Klimaatlas zu Grunde liegenden Modellierungen wurden 
auf einer deutlich größeren Maßstabsebene als der von 
Bebauungsplänen durchgeführt. Für einzelne Teiluntersuchungen 
(z.B. Windsituation) wurde eine Rasterweite (z.B. 400 x 400 m = 
1,6 km²) verwendet. Diese liegt deutlich oberhalb der Flächengröße 
des Plangebietes (ca. 0,01 km²).  
 
Generell können Ergebnisse auf einer bestimmten Maßstabsebene 
nicht ohne Weiteres uneingeschränkt auf eine andere 
Maßstabsebene übertragen werden.   
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Daraus folgt, dass die Ergebnisse der Berechnungen des 
Klimaatlasses nicht ohne Weiteres (z.B. Fachgutachten) 
uneingeschränkt für die Bebauungsplanebene gelten können.  
 
Aus diesem Grund wurde eine lokalklimatische Untersuchung auf 
Bebauungsplanebene erstellt. In dieser hatten die Berechnungen 
eine Rasterweite von 2 x 2 m = 4 m².  
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet somit eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Die Beschreibungen zu den einzelnen Signaturen des 
Klimaatlasses sind grundsätzlich richtig. In Gebieten mit derartigen 
Signaturen sind generell Detailuntersuchungen zu geplanten 
Maßnahmen auf der Maßstabsebene einzelner Bebauungspläne 
angezeigt. Diese Detailuntersuchungen sollen dann die 
lokalklimatische Relevanz beleuchten.  
Dies hat im Verfahren mit der Erstellung einer lokalklimatischen 
Untersuchung stattgefunden mit dem Ergebnis, dass sich die 
Auswirkungen auf das Plangebiet unerheblich sind und sich auf 
seine unmittelbare nähere Umgebung beschränken. Es ergeben 
sich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen der vorliegend 
geplanten Bebauung auf die Durchlüftung (siehe Lokalklimatische 
Untersuchung S. 17/18 sowie Ergänzung S. 10/11). 
 
Die eingebrachte lokalklimatische Untersuchung bildet eine 
taugliche Grundlage für die Abwägung der lokalklimatischen 
Belange im Bebauungsplanverfahren.   
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Kenntnisnahme. 
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Zu 8. 
Die Entscheidung des Gemeinderats in weiten Teilen des 
Plangebiets nur begrünte Flachdächer zuzulassen trägt zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und auch zur Durchgrünung des Baugebiets bei. 
 
Darüber hinaus orientieren sich die örtlichen Bauvorschriften an der 
städtebaulichen Konzeption der Steinhoff/Haehnel Architekten 
(Stuttgart), an der Bestandsbebauung im Umfeld des Plangebiets 
und auch an der vom Gemeinderat 1995 beschlossenen 
Gestaltungssatzung „Alter Ortskern“. 
 

 
 
 
 
 
Zu 12. 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. Hauptfunktion von Wohnstraßen 
ist die Erschließung mit den Nutzungsansprüchen Aufenthalt und 
Parken. Für Wohnstraßen wird nach der RASt 06 eine 
Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h als verträglich eingestuft. 
Dieses entspricht in Wohnstraßen einer werktäglichen 
Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h.  
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 
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Kenntnisnahme. 
Das Leitbild war nicht als starres Konzept vorgesehen, sondern 
soll, wie der Name schon sagt, Leitlinien formulieren. 
Gegebenenfalls ist es auch notwendig, von diesen Leitlinien 
abzuweichen, um beispielsweise benötigten Wohnraum im 
Innenbereich zu schaffen.  
Das Leitbild ist somit nur eine der Grundlagen des täglichen 
Verwaltungshandelns.  
Bereits zum Zeitpunkt der Leitbilderstellung war dem Gemeinderat 
bewusst, dass ein 1:1 Ausgleich für versiegelte Flächen als 
problematisch angesehen wird. Zum Zeitpunkt der 
Leitbilderstellung herrschte keine derartige Situation auf dem 
Wohnungsmarkt.  
Die Politik muss sich an die aktuelle Situation anpassen, das 
Leitbild kann in diesem Punkt nicht vollumfänglich umgesetzt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Städtebauliche Planungen beziehen immer die aktuellen 
ökologischen, gestalterischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Anforderungen an die Planung mit ein, da im Zuge der Aufstellung 
eines Bebauungsplans die öffentlichen und privaten Interessen 
untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen werden 
müssen. 
Vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) wurden lokalklimatische Untersuchungen (in 
den Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind gemäß der Untersuchungen 
ausgeschlossen. 
 
Die aus den Untersuchungen resultierenden Planungs-
empfehlungen zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung 
von Auswirkungen umfassen daher im Wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen diverse 
Festsetzungen zur Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur 
Reduzierung der mit der Planung verbundenen mikroklimatischen 
Veränderungen, zur Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur 
Steigerung der Verdunstung und zur Durchgrünung des 
Baugebiets. 
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Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und Geruchs-
belästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt. 
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Das Thema „Kanalbau“ ist nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens, da es sich um eine separate Infrastrukturmaßnahme 
der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim handelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Weder etwaige Tiefgaragen Ein- und Ausfahrtsbereiche noch die 
geplante öffentliche Parkierungsfläche östlich des Baugebiets 
lassen aus Sicht der Stadt Kornwestheim im Bereich der 
Mühlhäuser Straße eine signifikante Erhöhung der Luftschadstoffe 
erwarten.  

 
Gemäß der verkehrlichen Beurteilung (der BS Ingenieure, 
Ludwigsburg vom 01.07.2019) kann die Mühlhäuser Straße als 
Wohnstraße kategorisiert werden. 
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Hauptfunktion von Wohnstraßen ist die Erschließung mit den 
Nutzungsansprüchen Aufenthalt und Parken. Für Wohnstraßen 
wird nach der RASt 06 eine Verkehrsstärke von bis zu 400 Kfz/h 
als verträglich eingestuft. Dieses entspricht in Wohnstraßen einer 
werktäglichen Tagesbelastung von ca. 3.000 bis 4.000 Kfz/24 h. 
Dieser Belastungsbereich wird sowohl durch den Bebauungsplan 
bzw. die mögliche Bebauung als auch die allgemeine 
Verkehrszunahme künftig deutlich unterschritten. 

 
Zu Frischluftschneise: 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 

Nummern 15, 19 und 24. 

Vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) wurden lokalklimatische Untersuchungen (in 
den Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen.  
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Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und Geruchs-
belästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden.  
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend. 
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
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Zu 1.  
Öffentliche Verkehrsflächen sind Bestandteile einer ganzen Reihe 
unterschiedlichster öffentlicher Infrastruktureinrichtungen und 
dienen der Allgemeinheit sowie allen angrenzenden Grundstücken. 
Es ist unstrittig, dass durch den Bebauungsplan bzw. durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum der Parkdruck in den 
umliegenden öffentlichen Verkehrsflächen ansteigen kann.  
Vor diesem Hintergrund sollen östlich des Baugebiets zusätzliche 
öffentliche Parkplätze geschaffen werden. 
Im Plangebiet selbst müssen die notwendigen Stellplätze in 
Tiefgaragen nachgewiesen werden. Oberirdische Garagen sind nur 
ausnahmsweise zulässig und müssen in ein Hauptgebäude 
integriert werden.  
Mit dieser Festsetzung sollen sowohl die zukünftigen Bewohner als 
auch die umliegenden Anwohner bestmöglich von direktem 
zusätzlichem Lärm und Abgasen entlastet werden und private 
oberirdische Freiflächen erhalten bleiben.  
 
Aus Baumaßnahmen resultierende Lärm- und 
Geruchsbelästigungen, Luftverschmutzungen und (temporäre) 
Verkehrszunahmen können leider nicht immer vermieden werden. 
Beschwerden über Baustellen werden vom Landratsamt 
Ludwigsburg (Fachbereich Gewerbeaufsicht) bearbeitet.  
Bei Lärmbelästigungen durch Baustellen ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm maßgebend.  
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden vor Baubeginn zwischen 
der Stadt Kornwestheim und dem Bauherren abgestimmt.  
 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
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Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt.  
 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als 
untere Wasserbehörde erteilt.  
 
Die Frage einer etwaigen Wertminderung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. 
Die durch einen Bebauungsplan - der als Art der baulichen Nutzung 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt und sich in ein überwiegend 
wohnbaulich genutztes Gebiet einfügt - ausgelösten 
Verkehrswertverluste von Grundstücken außerhalb des 
Plangebiets sind grundsätzlich nicht abwägungsrelevant und 
können somit unberücksichtigt bleiben (siehe auch VGH Kassel, 
Urteil vom 7. April 2014, Az. 3 C 914/13.N). 
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Zu 2. 
Zusätzlich zu den im Flächennutzungsplan dargestellten, 
geplanten Wohnbauflächen im Außenbereich, wird von Seiten der 
Stadt Kornwestheim auch weiterhin das Ziel der „Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung“ verfolgt. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans - zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen - 
bewegen sich im gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Sie leiten sich aus der mit der Stadt Kornwestheim abgestimmten 
städtebaulichen Konzeption des Architekturbüros 
Steinhoff/Haehnel (Stuttgart) ab und werden u.a. unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbebauung und dem Interesse an 
der Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch innerstädtische 
Verdichtung vor Inanspruchnahme des Außenbereichs getroffen. 
 
Die Entscheidung des Gemeinderats in weiten Teilen des 
Plangebiets nur begrünte Flachdächer zuzulassen trägt zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur  
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und auch zur Durchgrünung des Baugebiets bei. 
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Zu 3. 
Siehe hierzu auch die Stellungnahmen zu den laufenden 
Nummern 15, 19 und 24. 
Vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank 
Dröscher (Tübingen) wurden lokalklimatische Untersuchungen (in 
den Fassungen vom 06.09.2018 und 14.11.2019) erarbeitet.  
 
Für die Auswirkungen der Planung insgesamt gilt, dass diese sich 
im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst sowie marginal und 
unerheblich auf die unmittelbare Umgebung beschränken. 
Auswirkungen der Planung darüber hinaus – wie etwa auf die 
Gesamtstadt Kornwestheim – sind ausgeschlossen.  
 
Die aus der Untersuchung resultierenden Planungsempfehlungen 
zur Minimierung und bestmöglichen Vermeidung von 
Auswirkungen umfassen daher im wesentlichen Hinweise zur 
Optimierung der Situation im Plangebiet selbst.  
 
Vor diesem Hintergrund - und aus ökologischen Gründen - 
beinhaltet der Bebauungsplan diverse Festsetzungen zur 
Verbesserung des Kleinklimas bzw. zur Reduzierung der mit der 
Planung verbundenen mikroklimatischen Veränderungen, zur 
Drosselung des Niederschlagsabflusses, zur Steigerung der 
Verdunstung und zur Durchgrünung des Baugebiets. 
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Zu 4. 
Die Frage eines etwaigen Grundwassereingriffs ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand 
des Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Eingriffe in das Grundwasser bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis, die das Landratsamt Ludwigsburg als untere 
Wasserbehörde erteilt.  
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Zu 5. 
Die Frage einer etwaigen Pfahlgründung ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern Gegenstand des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden 
Grundstückseigentümer werden an diesem im Rahmen der 
Nachbaranhörung beteiligt. 
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
 
Der fristgerechte Eingang der Stellungnahme wurde bestätigt.  
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Die Frage einer etwaigen Gründungsmaßnahme ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
Alle direkt an die Baugrundstücke angrenzenden Grundstücks-
eigentümer werden an diesem im Rahmen der Nachbaranhörung 
beteiligt.  
Sollten Pfahlgründungen erforderlich werden, empfiehlt das 
ingenieurgeologische Gutachten vom 06.04.2018 (Ingenieurbüro 
Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen) Erschütterungs-
messungen, um die Angrenzer zu schützen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


